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2022

Vierundzwanzigste Änderung der Satzung 
der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) 

Vom 7. Juni 2023

Auf Grund des § 13 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. November 1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748) hat der 
Kassenausschuss die folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Oktober 2002 
(GV. NRW. S.  540), die zuletzt durch Satzung vom 13. 
Juni 2019 (GV. NRW. S.  464) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 a)  Nach der Angabe zu §  5 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 5a  Virtuelle Sitzungen des Kassenausschus-
ses“.

 b)  Nach der Angabe zu § 54 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 54a  Wirtschaftsführung und Rechnungswe-
sen“.

 c)  Die Angabe zu § 55 wird wie folgt gefasst:

  „§ 55  Abrechnungsverbände und Finanzie-
rungsverfahren“.

 d)  Die Angaben zu den §§  55c bis 55e werden wie 
folgt gefasst:

  „§ 59c  Ratenweise Tilgung des Einmalbetrages

  § 59d  Nachträgliche Neuberechnung von Ein-
malbetrag und ratenweiser Tilgung

  § 59e  Finanzieller Ausgleich bei Personalüber-
gang“.

 e)  Nach der Angabe zu § 59e werden folgende An-
gaben eingefügt:

  „§ 59f  Insolvenzsicherung bei ratenweiser Til-
gung

  § 59g  Kosten der versicherungsmathematischen 
Gutachten

  § 59h  Durchführungsvorschriften“.

 f)  Die Angabe zu § 64a wird wie folgt gefasst:

  „§ 64a  [aufgehoben]“.

 g)  Die Angabe zu § 65 wird wie folgt gefasst:

  „§ 65  Fälligkeit der Aufwendungen für die 
Pfl ichtversicherung“.

 h)  Die Angabe zu § 79 wird wie folgt gefasst:

  „§ 79  Übergangsregelungen zu §§ 15 bis 15d“.

 i)  Nach der Angabe zu § 79 wird folgende Angabe 
eingefügt:

  „§ 79a  Vollständige Beibehaltung der kapitalge-
deckten Finanzierung im Abrechnungs-
verband II“.

2.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3

 Durchführungsvorschriften

  Der Kassenausschuss kann Durchführungsvorschrif-
ten als Anhang zur Satzung beschließen (§  6 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 8).“

3.  § 5 Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „1Zu den Sitzungen des Kassenausschusses lädt die 
Vorsitzende/der Vorsitzende mit mindestens vier-
zehntägiger Frist unter Bekanntgabe der im Beneh-

men mit der Leiterin/dem Leiter der Kasse festge-
setzten Tagesordnung in Textform ein.“

4.  Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:

 „§ 5a

 Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses

  (1) 1Sitzungen des Kassenausschusses können in be-
gründeten Ausnahmefällen auch ohne physische 
Präsenz der Mitglieder abgehalten werden (virtuelle 
Sitzungen). 2Die Entscheidung über die Durchfüh-
rung einer Sitzung in virtueller Form trifft die/der 
Vorsitzende des Kassenausschusses im Benehmen 
mit der Leiterin/dem Leiter der Kasse. 

  (2) Virtuelle Sitzungen des Kassenausschusses sollen 
in Bild und Ton übertragen werden. 

  (3)1Im Falle einer virtuellen Sitzung gelten zuge-
schaltete Mitglieder als anwesend im Sinne von § 5 
Absatz  8 Satz  1, solange sie zumindest über eine 
Tonverbindung zu den übrigen Teilnehmenden ver-
fügen. 2Die per Bild- und/oder Tonübertragung teil-
nehmenden Mitglieder stellen die Wahrung der 
Nichtöffentlichkeit der Sitzung in eigener Verant-
wortung sicher. 

  (4) 1Die Stimmabgabe zur Beschlussfassung erfolgt 
bei Mitgliedern, die per Bild und Ton teilnehmen, 
über das Heben einer Hand, welches im Bild erkenn-
bar ist, und bei Mitgliedern, die ausschließlich per 
Ton teilnehmen, über eine Einzelabfrage durch den/
die Vorsitzende/n und eine klar artikulierte Zustim-
mung, Ablehnung oder Enthaltung durch diese Mit-
glieder. 2Im Anschluss an die Stimmabgabe gibt die/
der Vorsitzende das Abstimmergebnis bekannt. 3Ein-
wände hiergegen können nur bis zum Aufruf des 
nächsten Tagesordnungspunktes nach Bekanntgabe 
des Abstimmergebnisses erhoben werden. 

  (5) Alle weiteren Regelungen zu den Sitzungen und 
zur Beschlussfassung des Kassenausschusses bleiben 
unberührt, soweit die Absätze 1 bis 4 keine davon 
abweichenden Festlegungen enthalten.“

5.  § 6 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Der Kassenausschuss beschließt über grund-
sätzliche Angelegenheiten. 2Hierzu gehören insbe-
sondere

 1.  die Satzung und ihre Änderungen einschließlich 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die freiwillige Versicherung,

 2.  die Feststellung und Änderung des Wirtschafts-
planes, die Feststellung des Jahresabschlusses 
und die Verwendung des Bilanzgewinns oder die 
Deckung des Bilanzverlustes sowie die Entlas-
tung der Leiterin/des Leiters der Kasse und der 
Geschäftsführerin/des Geschäftsführers,

 3.  die Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung 
(§  61) und der Anteil der Umlagefi nanzierung 
und der kapitalgedeckten Finanzierung und die 
daraus resultierenden Hebesätze im Abrech-
nungsverband II (§ 55 Absatz 3 Satz 4), die Ver-
teilung der Überschüsse (§§ 66 und 68) und Maß-
nahmen zur Deckung von Fehlbeträgen (§ 59),

 4.  die Bestellung der/des Verantwortlichen Aktua-
rin/Aktuars (§ 7),

 5.  Einsprüche gegen Entscheidungen der Kasse, so-
fern diese dem Einspruch nicht abhilft (§  46a 
Absatz 7),

 6.  die Zustimmung zur Aufnahme von Mitgliedern, 
die unter § 11 Absatz 1 Buchstabe d fallen,

 7.  die Beauftragung der Prüfungseinrichtung (§ 54a 
Absatz 2 Buchstabe e),

 8.  die Durchführungsvorschriften (§ 3),

 9.  Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen,

 10.  die Verwendung des Vermögens bei der Aufl ösung 
der Kasse (§ 10).“ 

6.  § 8 wird wie folgt gefasst:
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 „§ 8

 Aufsicht, Beanstandung

  (1) Die Aufsicht über die Kasse übt das für Kommu-
nales zuständige Ministerium des Landes Nord-
rhein-Westfalen aus.

  (2) Die Satzung und ihre Änderungen sind der Auf-
sicht anzuzeigen.

  (3) 1Verletzt ein Beschluss des Kassenausschusses 
das geltende Recht, so hat die Leiterin/der Leiter der 
Kasse den Beschluss zu beanstanden. 2Sie/er kann 
hierzu durch die Aufsicht angewiesen werden. 3§ 19 
Absatz  1 der Landschaftsverbandsordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657) 
in der jeweils geltenden Fassung fi ndet entspre-
chende Anwendung. 4An die Stelle der Landschafts-
versammlung tritt der Kassenausschuss.“

7.  § 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) 1Im Falle der Aufl ösung sind zunächst die Ver-
bindlichkeiten der Kasse gegenüber Dritten zu er-
füllen. 2Im Übrigen sind zunächst die Ansprüche der 
Rentenempfänger auf Leistungen, soweit sie auf ar-
beitnehmerfi nanzierten Beitragsleistungen, Eigenbe-
teiligungen der Pfl ichtversicherten oder bis zum 31. 
Dezember 1977 entrichteten Beiträgen beruhen, si-
cherzustellen und dann die Anwartschaften der bei 
der Kasse versicherten Personen auf diese Leistun-
gen abzufi nden. 3Aus dem restlichen Kassenvermö-
gen sind die Ansprüche der Rentenempfänger hin-
sichtlich anderer als der in Satz 2 angeführten Leis-
tungsteile abzufi nden.“

8.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Ist in dieser Vereinbarung vorgesehen, dass 
nur die in dem in der Vereinbarung festgelegten 
Zeitpunkt vorhandenen pfl ichtversicherten Be-
schäftigten weiterhin zu versichern sind, so kann 
die Zahlung eines Abgeltungsbetrages verlangt 
werden, der nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik gewährleistet, dass zu-
sammen mit den Aufwendungen für die Pfl icht-
versicherung (§ 61) die Verpfl ichtungen aufgrund

  a)  der Ansprüche und Anwartschaften im Sinne 
des § 15a Absatz 1 beziehungsweise im Sinne 
des § 59b Absatz 2 und der verfallbaren An-
wartschaften aus den am Stichtag bestehen-
den Pfl ichtversicherungen und

  b)  der künftigen Ansprüche und Anwartschaf-
ten aus den am Stichtag bestehenden Pfl icht-
versicherungen 

   auf Dauer erfüllt sind und die Verwaltungskosten 
abgedeckt werden können. 2Als Stichtag gilt der 
Tag des Ausscheidens. 3§ 15 Absatz 5, § 15a Ab-
satz 2 beziehungsweise § 59a Absatz 7 und § 59b 
Absatz 4 gelten entsprechend.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) 1Im Rahmen der Vereinbarung kann vorgese-
hen werden, dass nach Ablauf eines mit dem Mit-
glied festzulegenden Zeitraums die den Berech-
nungen nach Absatz  2 zugrundeliegenden versi-
cherungsmathematischen Annahmen unter 
Berücksichtigung der zwischenzeitlichen Ent-
wicklung überprüft werden. 2Ergeben sich Über-
zahlungen, sind diese zu verrechnen. 3Ergeben 
sich Fehlbeträge, ist das Mitglied zum Ausgleich 
verpfl ichtet. 4Scheidet ein Mitglied aus, das einen 
Abgeltungsbetrag ganz oder teilweise geleistet 
hat, so ist auf den Ausgleichsbetrag gemäß § 15a 
beziehungsweise den Einmalbetrag gemäß §  59b 
der bereits geleistete Abgeltungsbetrag anzurech-
nen.“

9.  § 12a wird wie folgt gefasst:

 „§12a

 Personalgestellung

  (1) 1Ein Mitglied der Kasse, das einem Dritten, der 
nicht Mitglied in demselben Abrechnungsverband 
der Pfl ichtversicherung ist, Personal stellt (zum Bei-
spiel §  4 Absatz  3 Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst, im Folgenden TVöD), ist vorbehaltlich der 
Regelungen in den folgenden Absätzen verpfl ichtet, 
für die dem Dritten gestellten Pfl ichtversicherten 
und die diesem Versichertenbestand zuzuordnenden 
Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer 
Pfl ichtversicherungen einen anteiligen Abgeltungs-
betrag entsprechend § 12 Absatz 2 an die Kasse zu 
zahlen. 2§ 12 Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

  (2) Ein Abgeltungsbetrag fällt nicht an, wenn der 
Dritte ebenfalls Mitglied im selben Abrechnungsver-
band der Pfl ichtversicherung ist, dem auch das Per-
sonal stellende Mitglied angehört (zum Beispiel bei 
einer interkommunalen Zusammenarbeit) oder eine 
Vereinbarung gemäß § 12 Absatz 5 geschlossen hat.

  (3) 1Die Kasse wird von der Erhebung des Abgel-
tungsbetrages absehen, soweit mit den Personalge-
stellungen keine wesentlichen fi nanziellen Ausfälle 
für denjenigen Abrechnungsverband der Pfl ichtver-
sicherung, dem das Personal stellende Mitglied an-
gehört, verbunden sind. 2Als nicht wesentlich wird 
ein fi nanzieller Ausfall eingestuft, soweit 

 a)  das Verhältnis der zusatzversorgungspfl ichtigen 
Jahresentgeltsumme der gestellten Beschäftigten 
zur zusatzversorgungspfl ichtigen Jahresentgelt-
summe aller Beschäftigten des Mitglieds – jeweils 
bereinigt um lineare Entgeltsteigerungen – oder

 b)  das Verhältnis der Anzahl der gestellten pfl icht-
versicherten Beschäftigten des Mitglieds zur An-
zahl seiner insgesamt angemeldeten pfl ichtversi-
cherten Beschäftigten – gemessen in Vollzeitäqui-
valenten – 

  in einem ersten Betrachtungszeitraum insgesamt 
nicht mehr als fünf vom Hundert und in einem zwei-
ten Betrachtungszeitraum nicht mehr als jeweils ein 
vom Hundert in jedem einzelnen Jahr dieses Zeit-
raumes beträgt. 3Der erste Betrachtungszeitraum be-
ginnt zu dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
ersten Personalgestellung und endet mit Ablauf von 
fünf Jahren danach. 4Der zweite Betrachtungszeit-
raum schließt sich an den ersten an und endet mit 
Ablauf von weiteren fünf Jahren. 5Eine von dem das 
Personal stellenden Mitglied in anderen Bereichen 
innerhalb dieser Betrachtungszeiträume vorgenom-
mene Personalaufstockung wird jeweils zu seinen 
Gunsten berücksichtigt, es sei denn, dass diese Per-
sonalaufstockung innerhalb von fünf Jahren nach 
der Aufstockung wieder rückgängig gemacht wird. 
6Werden die Regelungen dieses Absatzes in den da-
für vorgesehenen Jahren nicht genutzt, ist eine 
Übertragung auf andere Zeiträume ausgeschlossen. 
7Wenn die Zahl der vom Mitglied zu meldenden Per-
sonalgestellungen den Wert von drei vom Hundert 
erreicht, ergeht ein schriftlicher Hinweis der Kasse 
an das Mitglied.

  (4) Mitglieder, die von einer Personalgestellung (vgl. 
zum Beispiel § 4 Absatz 3 TVöD) Gebrauch machen 
wollen, können von der Kasse eine Beratung über 
Alternativen zu einem mit einer Personalgestellung 
verbundenen Teilausstieg aus demjenigen Abrech-
nungsverband der Pfl ichtversicherung, dem sie ange-
hören, beanspruchen.

  (5) Die Kosten für die erforderlichen versicherungs-
mathematischen Berechnungen zur Ermittlung des 
anteiligen Abgeltungsbetrages gemäß Absatz 1 trägt 
das Mitglied.

  (6) Die Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend, wenn 
Aufgaben und die bisherigen Pfl ichtversicherten 
beim Mitglied verbleiben, die zur dauerhaften Auf-
gabenerfüllung notwendig werdenden Neu- oder Er-
satzeinstellungen jedoch von einem anderen Arbeit-
geber vorgenommen werden, der nicht Mitglied in 
demselben Abrechnungsverband der Pfl ichtversiche-
rung wie das Mitglied, bei dem die notwendigen 
werdenden Neu- oder Ersatzeinstellungen entfallen, 
ist, und die Neu- oder Ersatzeinstellungen dem Mit-
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glied im Wege der Personalgestellung zur Verfügung 
gestellt werden. 

  (7) 1Der anteilige Abgeltungsbetrag nach Absatz  1 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Zugang der 
Forderungsmitteilung der Kasse vom Mitglied zu 
zahlen. 2§  12 Absatz  3 Satz  4 fi ndet entsprechende 
Anwendung.“

10.  § 13 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) 1Das Mitglied ist verpfl ichtet, der Kasse un-
entgeltlich über alle Umstände und Verhältnisse 
Auskunft zu erteilen, die für den Vollzug der Vor-
schriften dieser Satzung von Bedeutung sind. 2Es 
ist insbesondere verpfl ichtet,

  a)  unverzüglich seine sämtlichen der Versiche-
rungspfl icht unterliegenden Beschäftigten bei 
der Kasse anzumelden und bei Wegfall der 
Versicherungspfl icht abzumelden,

  b)  seinen Beschäftigten nach Ablauf jedes Ka-
lenderjahres sowie beim Ende der Versiche-
rung einen Versicherungsnachweis der Kasse 
(§ 51 Absatz 1) auszuhändigen,

  c)  seinen Beschäftigten die von der Kasse zur 
Verfügung gestellten Druckschriften auszu-
händigen und gegebenenfalls zu erläutern,

  d)  der Kasse jederzeit Auskunft über bestehende 
und frühere Arbeitsverhältnisse zu erteilen 
und ihr eine örtliche Prüfung der Vorausset-
zungen für die Versicherungspfl icht sowie der 
Entrichtung der Beiträge, Umlagen und Sa-
nierungsgelder zu gestatten,

  e)  bei Meldungen im elektronischen Datenaus-
tausch die von der Kasse erlassenen Melde-
vorschriften anzuwenden beziehungsweise im 
Schriftverkehr mit der Kasse die von ihr her-
ausgegebenen Formblätter zu benutzen,

  f)  der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied im 
Abrechnungsverband I oder II Pfl ichtversi-
cherte auf einen Arbeitgeber überträgt, der 
nicht Mitglied in demselben Abrechnungsver-
band der Kasse ist,

  g)  der Kasse mitzuteilen, wenn es als Mitglied im 
Abrechnungsverband I oder II einem Dritten, 
der nicht Mitglied in demselben Abrechnungs-
verband der Kasse ist, Personal stellt (zum 
Beispiel §  4 Absatz  3 TVöD) oder der Dritte 
dem Mitglied Personal stellt.“

 b)  Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

   „(6) 1Mitglieder in den Abrechnungsverbänden I 
und II, die juristische Personen im Sinne des § 11 
Absatz  1 Buchstabe d sind, sind darüber hinaus 
verpfl ichtet, der Kasse auf deren Verlangen schrift-
lich zu bestätigen, dass dem Mitglied keine Tatsa-
chen oder Umstände bekannt sind, die zu der An-
nahme führen, dass die Unternehmensfortführung 
innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten ab 
der Bestätigung gefährdet sein könnte („going 
concern“-Bestätigung). 2Die Kasse kann verlan-
gen, dass die „going concern“-Bestätigung auf 
Kosten des Mitglieds durch einen Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer, der durch das Mitglied 
selbst ausgewählt werden kann, erteilt wird bezie-
hungsweise dass im Falle des Satzes 1 das Mitglied 
bei Zweifeln an der Richtigkeit der „going con-
cern“-Bestätigung durch das Mitglied selbst die 
Richtigkeit an Eides statt versichert. 3Kann eine 
„going concern“-Bestätigung nicht beigebracht 
werden, etwa weil Tatsachen oder Umstände vor-
liegen, die zu der Annahme führen, dass die Un-
ternehmensfortführung innerhalb eines Zeitraums 
von zwölf Monaten ab der Bestätigung gefährdet 
ist, oder weigert sich das Mitglied, einem Verlan-
gen der Kasse nach Abgabe einer „going-con-
cern“-Bestätigung nachzukommen, kann die 
Kasse die Fortführung der Mitgliedschaft von der 
Beibringung einer adäquaten Sicherheitsleistung 
im Sinne von 

   § 15b Absatz 2 Satz 2 beziehungsweise im Sinne 
von §  59f Absatz  2 Satz  2 zur Absicherung des 
Insolvenzrisikos abhängig machen. 4Wird die von 
der Kasse geforderte Sicherheitsleistung vom 
Mitglied nicht erbracht, ist von einem Wegfall der 
Mitgliedschaftsvoraussetzungen gemäß §  14 Ab-
satz  2 auszugehen und die Kasse ist zur Kündi-
gung der Mitgliedschaft berechtigt. 5Die weiteren 
Rechte der Kasse gemäß §  12 und  §  14 bleiben 
unberührt.“

 c)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) 1Das Mitglied ist verpfl ichtet, die gemäß § 61 
für die Pfl ichtversicherung geschuldeten Aufwen-
dungen fristgemäß zu entrichten. 2Während der 
Beschäftigung werden die Beiträge zur freiwilli-
gen Versicherung (§  67) vom Mitglied an die 
Kasse abgeführt. 3Zahlungen sind mit den von 
der Kasse vorgegebenen Buchungsschlüsseln zu 
versehen.“

 d)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

   „(9) 1Die Meldungen zur Abrechnung der Bei-
träge, Umlagen und Sanierungsgelder müssen der 
Kasse spätestens bis zum 31. März des Folgejah-
res zugehen. 2Die Kasse kann diese Frist im Ein-
zelfall verlängern. 3Für jeden Tag, um den die 
Frist überschritten wird, kann die Kasse einen 
Betrag von 25 Euro – insgesamt maximal 1.000 
Euro – von dem Mitglied fordern. 4Der pauschale 
Schadensersatz nach Satz  3 ist zu reduzieren, 
wenn das Mitglied nachweist, dass der konkrete 
Schaden der Kasse geringer ist. 5Sofern der kon-
krete Schaden höher ist als der pauschale Scha-
densersatz nach Satz 3, bleibt es der Kasse unbe-
nommen, ihren darüberhinausgehenden Schaden 
aufgrund der verspäteten Meldung geltend zu 
machen.“ 

11.  § 14 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Die Kündigung durch die Kasse ist zulässig, 
wenn die in oder aufgrund des §  11 für die Be-
gründung der Mitgliedschaft aufgestellten Voraus-
setzungen aus anderen als den in Absatz 1 Buch-
stabe a niedergelegten Gründen ganz oder teil-
weise weggefallen sind oder wenn ein Mitglied im 
Abrechnungsverband I oder im Abrechnungsver-
band II keine/n versicherungspfl ichtige/n Beschäf-
tigte/n mehr beschäftigt. 2Die Kündigung ist mit 
einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines 
Kalenderjahres auszusprechen. 3Satz  1 gilt ent-
sprechend, wenn eine in einer besonderen Verein-
barung gemäß § 12 festgelegte Voraussetzung ent-
fallen ist.“

 b)  Die Absätze 6 bis 8 werden folgt gefasst:

   „(6) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband I richtet sich der vom ausgeschiede-
nen Mitglied zu erbringende fi nanzielle Ausgleich 
nach den §§ 15 bis 15b. 2Im Falle eines Personal-
übergangs von einem Mitglied im Abrechnungs-
verband I zu einem Arbeitgeber, der dort nicht 
Mitglied ist, richtet sich der fi nanzielle Ausgleich 
gegen das übertragende Mitglied nach § 15c.

   (7) 1Im Falle des Ausscheidens aus dem Abrech-
nungsverband II richtet sich der vom ausgeschiede-
nen Mitglied zu erbringende fi nanzielle Ausgleich 
nach den §§ 59a bis 59d. 2Im Falle eines Personal-
übergangs von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band II zu einem Arbeitgeber, der dort nicht Mit-
glied ist, richtet sich der fi nanzielle Ausgleich gegen 
das übertragende Mitglied nach § 59e.

   (8) 1Die Kosten für die Erstellung eines Gutach-
tens zur Bestimmung des fi nanziellen Ausgleichs 
nach Absatz  6 trägt das Mitglied gemäß §  15d. 
2Die Kosten für die Erstellung eines Gutachtens 
nach Absatz 7 trägt das Mitglied gemäß § 59g.“

12.  § 14a wird wie folgt gefasst:

 „§ 14a

 Insolvenz des Mitglieds
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  (1) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Mitglieds stellt eine Aufl ösung im 
Sinne von §  14 Absatz  1 Buchstabe a dar, die eine 
Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge hat. 

  (2) 1Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann 
zwischen der Kasse und dem Insolvenzverwalter be-
ziehungsweise der Eigenverwaltung und – soweit er-
forderlich – mit Zustimmung des Gläubigerausschus-
ses und Insolvenzgerichts eine Individualabrede über 
die vorläufi ge Fortsetzung der Mitgliedschaft mit 
Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Eröffnung ver-
einbart werden (Fortsetzungsvereinbarung), deren 
Vertragsbedingungen zwischen den Parteien im Ein-
zelnen ausgehandelt werden und deren Inhalt sich 
nach den Absätzen 3 und 4 richtet. 2Die Fortsetzung 
kann befristet oder unbefristet vereinbart werden. 
3Ein Rechtsanspruch auf Abschluss einer Fortset-
zungsvereinbarung besteht nicht.

  (3) 1Die Kasse kann den Abschluss einer Fortset-
zungsvereinbarung von Bedingungen abhängig ma-
chen. 2Insbesondere kann sie die Vorlage eines Sanie-
rungskonzepts verlangen, das entweder die Fortset-
zung des Mitglieds oder die Übertragung der 
Aufgaben und der Pfl ichtversicherten des Mitglieds 
auf ein anderes Mitglied in demselben Abrechnungs-
verband der Kasse zum Ziel hat. 3Für den beabsich-
tigten Fall einer Fortsetzung der Mitgliedschaft nach 
Beendigung des Insolvenzverfahrens soll die Fortset-
zungsvereinbarung gemäß Absatz 2 die Verpfl ichtung 
des Mitglieds vorsehen, die Folgen einer erneuten In-
solvenz gegenüber der Kasse abzusichern sowie eine 
„going-concern“-Bestätigung im Sinne von § 13 Ab-
satz 6 beizubringen. 

  (4) 1Für den Fall, dass eine nach Absatz 2 zunächst 
fortgesetzte Mitgliedschaft endet, soll die Vereinba-
rung eine Regelung über den zeitanteiligen fi nanzi-
ellen Ausgleich für den Zeitraum ab Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens bis zur Beendigung der fortge-
setzten Mitgliedschaft nach folgenden Grundsätzen 
beinhalten. 2Es erfolgt ein fi nanzieller Ausgleich für 
den Fall der Beendigung 

 a)  einer im Abrechnungsverband I fortgesetzten 
Mitgliedschaft nach Maßgabe der §§ 15, 15a oder 

 b)  einer im Abrechnungsverband II fortgesetzten 
Mitgliedschaft nach Maßgabe der §§ 59a, 59b be-
zogen auf die dem Mitglied zurechenbaren An-
wartschaften und Ansprüche, die im Abrech-
nungsverband II als kapitalgedeckte Verpfl ich-
tungen geführt wurden, und nach Maßgabe der 
§§  15, 15a für alle anderen dem Mitglied zure-
chenbaren Anwartschaften und Ansprüche (nicht 
kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtungen). 

  3Für den Zeitraum bis zur Insolvenzeröffnung wird 
der auf diesen Zeitraum entfallende entsprechend 
Satz  2 berechnete fi nanzielle Ausgleich, zuzüglich 
der Kosten der versicherungsmathematischen Gut-
achten, als Einmalbetrag endgültig zur Insolvenzta-
belle angemeldet. 4Die Fortsetzungsvereinbarung en-
det mit Ablauf der vereinbarten Frist, spätestens mit 
Aufhebung des Insolvenzverfahrens. 5Wird das Mit-
glied fortgesetzt, besteht die ursprüngliche Mitglied-
schaft mit allen Rechten und Pfl ichten nach Maß-
gabe der Satzung fort. §  11 Absatz  1 Buchstabe d 
gilt entsprechend.“ 

13.  § 15a wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

   „3Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der ein-
heitlichen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens erworbenen Ansprüche und 
Anwartschaften in dem Abrechnungsverband, aus 
dem das Mitglied ausgeschieden ist, zu berück-
sichtigen.“ 

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3)  1Die Barwertfaktorentabellen sind von der/
dem Verantwortlichen Aktuarin/Aktuar nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik zu erstellen und dem ausgeschiedenen Mit-
glied auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 2Die 
für die Ermittlung der Barwertfaktoren wesentli-

chen Berechnungsparameter sind der Rechnungs-
zins, die biometrischen Rechnungsgrundlagen so-
wie die jährliche Anpassung der Betriebsrenten. 
3Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe 
des in der Deckungsrückstellungsverordnung 
festgelegten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, 
jedoch höchstens 2,75 v.H. 4Als biometrische 
Rechnungsgrundlagen sind die Heubeck-Richtta-
feln zu verwenden, die hinsichtlich ihrer Ausge-
staltung in den Durchführungsvorschriften zu 
den §§ 15ff., 59a ff. und 79 der Satzung näher be-
stimmt sind. 5Auf Verlangen stellt die Kasse dem 
ausgeschiedenen Mitglied einen Zugang zu den 
Heubeck-Richttafeln zur Verfügung. 6Die Berück-
sichtigung der jährlichen Anpassung der Be-
triebsrenten erfolgt gemäß § 37.“ 

 c)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) 1Für die Berechnung des Ausgleichsbetrages 
übermittelt die Kasse die erforderlichen Bestands-
daten an die/den Verantwortlichen Aktuarin/Ak-
tuar. 2Sofern die für die Berechnung erforderlichen 
Daten gemäß § 13 Absatz 4 und 8 noch nicht vor-
liegen, hat das ausgeschiedene Mitglied diese der 
Kasse unverzüglich mitzuteilen. 3Kommt das aus-
geschiedene Mitglied seiner Verpfl ichtung aus 
Satz  2 trotz Aufforderung und nachfolgender 
Mahnung nicht oder nicht umfassend nach, kann 
die Kasse das versicherungsmathematische Gut-
achten gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 auf Grundlage 
der bei der Kasse bereits vorliegenden und von 
der/dem Verantwortlichen Aktuarin/Aktuar auf 
den Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft 
anzupassenden Bestandsdaten beauftragen. 4Die 
Kasse stellt ihrerseits dem ausgeschiedenen Mit-
glied auf Verlangen die der Barwertberechnung 
zugrundeliegenden Bestandsdaten der Versicher-
ten und Betriebsrentenberechtigten zum Zwecke 
des Abgleichs zur Verfügung.“

 d)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berech-
nungsparametern, den Barwertfaktorentabellen, 
zur Vermögensanrechnung nach Absatz  4 sowie 
der Berechnungsmethode regeln die als Anhang 
zu dieser Satzung beschlossenen Durchführungs-
vorschriften zu den §§ 15a ff., 59a ff. und 79 ab-
schließend.“

14.  § 15b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Insolvenzfähige Mitglieder können das Er-
stattungsmodell nur dann wählen, wenn sie in-
nerhalb des in §  15 Absatz  2 genannten Zeit-
raums ein Sicherungsmittel in Höhe des gemäß 
§ 15a berechneten Ausgleichsbetrags beibringen. 
2Hierzu zählen eine unwiderrufl iche Verpfl ich-
tungserklärung einer oder mehrerer juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts, deren Insol-
venzfähigkeit durch Gesetz ausgeschlossen ist, 
eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder eine selbstschuldne-
rische Bankbürgschaft eines im Inland zum Ge-
schäftsbetrieb zugelassenen und mit einer Insti-
tutssicherung versehenen Kreditinstituts oder ein 
mit diesen in ihrer Sicherungsqualität und Ver-
wertbarkeit vergleichbares Sicherungsmittel. 
3Das ausgeschiedene Mitglied hat ein solches Si-
cherungsmittel binnen sechs Monaten ab dem 
Eintritt der Insolvenzfähigkeit auch dann beizu-
bringen, falls erst während des Erstattungszeit-
raums Insolvenzfähigkeit eintritt. 4Wird das Si-
cherungsmittel nicht beigebracht, ist die Kasse 
berechtigt, den sich zu diesem Zeitpunkt erge-
benden Ausgleichsbetrag gemäß § 15a zu verlan-
gen. 5Absatz 6 Satz 3 gilt entsprechend.“

 b)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) 1Auf Antrag in Textform des ausgeschiede-
nen Mitglieds erfolgt die Schlusszahlung vor Ab-
lauf des von ihm gewählten Erstattungszeit-
raums. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“
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15.  § 15c wird wie folgt gefasst:

 „§ 15c

 Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang

  1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band I Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder aufgrund 
einer zwischen dem Mitglied und dem anderen Ar-
beitgeber geschlossenen Vereinbarung von diesem 
Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit ausgeschiede-
nen Pfl ichtversicherten des Mitglieds begründet, so 
ist das Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übergegangenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten einen fi nanziellen Ausgleich gemäß §  15a oder 
§  15b zu leisten. 2Kann nicht festgestellt werden, 
welche Ansprüche und Anwartschaften dem überge-
gangenen Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 Ab-
satz 5 Satz 4 entsprechend. 3Satz 1 gilt nicht, wenn 
der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung gemäß 
§ 12 Absatz 5 geschlossen hat.“

16.  § 22a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Für Pfl ichtversicherte, die gemäß § 23 Absatz 2 
des Abgeordnetengesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Februar 1996 (BGBl.  I 
S.  326) in der jeweils geltenden Fassung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung oder in einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 6 
Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 
(BGBl. I S. 754, 1404, 3384) in der jeweils geltenden 
Fassung nachversichert worden sind, können für die 
Kalendermonate ihrer Mitgliedschaft im Deutschen 
Bundestag, für die bei bestehender Pfl ichtversiche-
rung Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung ge-
mäß §  61 nicht entrichtet worden sind, diese Auf-
wendungen nachentrichtet werden. 2Für die Ermitt-
lung der Versorgungspunkte sind jeweils die für die 
nachversicherten Kalenderjahre maßgebenden Al-
tersfaktoren zugrunde zu legen.“

17.  § 23 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) 1Die Kasse ist berechtigt, zur Information der 
oder des Versicherten über die Leistungen der frei-
willigen Versicherung sowie für die Erstellung un-
verbindlicher individueller Angebote zur freiwilli-
gen Versicherung folgende Daten aus der Pfl ichtver-
sicherung zu verarbeiten: Namen, Vornamen, 
Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Höhe des zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelts, Versicherungs-
nummer der Pfl ichtversicherung, Berufskennziffer 
sowie Name, Mitgliedsnummer und Adresse des Mit-
glieds. 2Widerspricht die/der Versicherte in Textform 
gegenüber der Kasse der Verwendung nach Satz  1, 
dürfen diese personenbezogenen Daten nicht weiter 
für die Zwecke nach Satz 1 verarbeitet werden.“

18.  § 45 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „(1) 1Die Kasse erbringt Leistungen nur auf schrift-
lichen Antrag. 2Im Antrag sind alle für die Prüfung 
des Anspruchs auf Betriebsrente notwendigen Anga-
ben zu machen und die erforderlichen Nachweise 
beizufügen. 3Der Antrag ist bei Pfl ichtversicherten 
über das Mitglied einzureichen, bei dem die/der 
Pfl ichtversicherte zuletzt in dem versicherungs-
pfl ichtigen Beschäftigungsverhältnis gestanden hat. 
4Die Kasse fordert die für die Feststellung des Ein-
tritts des Versicherungsfalls und die Berechnung der 
Betriebsrente erforderlichen Daten ab dem 1. Januar 
2023 elektronisch durch gesicherte und verschlüs-
selte Datenübertragung von den Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung an. 5Dies gilt nach Ren-
tenbeginn auch für die Prüfung des Anspruchs auf 
Betriebsrente dem Grunde und der Höhe nach. 6So-
weit eine elektronische Datenübertragung der erfor-
derlichen Daten nicht möglich ist, besteht die Ver-
pfl ichtung nach Satz 2 insoweit fort. 7Die Kasse in-
formiert die Betriebsrentenberechtigten über die 
elektronische Datenübertragung.“ 

19.  §§ 54 bis 59a werden durch die folgenden §§ 54 bis 
59a ersetzt:

 „§ 54

 Vermögensanlage

  Das Kassenvermögen ist nach den Vorschriften des 
Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen 
und Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
6. November 1984 (GV. NRW. S.  694, ber. S.  748) in 
der jeweils geltenden Fassung anzulegen.“

 „§ 54a

 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

  (1) Für die Kasse wird jährlich ein Wirtschaftsplan 
sowie ein Jahresabschluss und ein Lagebericht er-
stellt.

  (2) Die für die Wirtschaftsführung und das Rech-
nungswesen der Eigenbetriebe geltenden Vorschrif-
ten sind sinngemäß anzuwenden:

 a)  Wegen der Besonderheit der Aufgabenstellung 
werden die Bilanz nach Formblatt 1 und die Ge-
winn- und Verlustrechnung nach Formblatt 3 der 
Versicherungsunternehmens-Rechnungslegungs-
verordnung vom 8. November 1994 (BGBl.  I 
S. 3378) in der jeweils geltenden Fassung geglie-
dert.

 b)  Auf die Darstellung einer mittelfristigen Finanz-
planung mit Investitionsprogramm sowie auf die 
Abgabe von Zwischenberichten im Sinne von 
§  20 Eigenbetriebsverordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 
(GV. NRW. S.  644) in der jeweils geltenden Fas-
sung wird verzichtet.

 c)  Der Jahresabschluss, der Lagebericht und gegebe-
nenfalls die Erfolgsübersicht sind von der Leite-
rin/vom Leiter der Kasse und von der Geschäfts-
führerin/vom Geschäftsführer bis zum Ablauf des 
30. Juni nach dem Ende des Wirtschaftsjahres auf-
zustellen, unter Angabe des Datums zu unter-
zeichnen und dem Kassenausschuss zur Feststel-
lung zuzuleiten.

 d)  Von einer öffentlichen Bekanntmachung der Fest-
stellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes sowie einer öffentlichen Auslegung wird 
abgesehen.

 e)  Der Kassenausschuss bestimmt, welcher Wirt-
schaftsprüfer beziehungsweise welche Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes (§  103 
GO NW) beauftragt wird.“ 

 „§ 55

 Abrechnungsverbände und Finanzierungsverfahren

  (1) 1Für die Pfl ichtversicherung werden ein Abrech-
nungsverband I und II und für die freiwillige Versi-
cherung ein weiterer Abrechnungsverband geführt. 
2Für jeden Abrechnungsverband wird eine eigene 
versicherungstechnische Bilanz erstellt, die von der/
dem Verantwortlichen Aktuarin/Aktuar zu testieren 
ist.

  (2) Der Abrechnungsverband I wird im Umlagever-
fahren geführt. 

  (3) 1Der Abrechnungsverband II wird im Wege der 
Hybridfi nanzierung geführt, das heißt in Form einer 
Kombination aus Umlageverfahren (nicht kapital-
gedeckte Finanzierung über Umlagen) und Kapital-
deckungsverfahren (kapitalgedeckte Finanzierung 
über Beiträge), wobei auch ausschließlich Umlagen 
oder ausschließlich Beiträge erhoben werden kön-
nen. 2Die Umlagen ergeben sich durch Anwendung 
des Umlagesatzes, die Beiträge durch Anwendung 
des Beitragssatzes auf die Bemessungsgrundlage der 
zusatzversor gungspfl ichtigen Entgelte. 3Der Finan-
zierungssatz im Abrechnungsverband II ergibt sich 
als Summe aus Umlage- und Beitragssatz. 4Der Kas-
senausschuss beschließt insbesondere unter Berück-
sichtigung der aktuellen und künftig erwarteten Ka-
pitalmarktsituation und Entwicklung der zusatzver-
sorgungspfl ichtigen Entgelte über den Ante il der 
Umlagefi nanzierung und der kapitalgedeckten Fi-
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nanzierung und die daraus resultierenden Hebesätze 
(vergleiche § 60a) nach billigem Ermessen. 5Das Ver-
mögen des Abrechnungsverbandes II untergliedert 
sich in einen Teil, der ausschließlich zur Finanzie-
rung der kapitalgedeckt geführten Anwartschaften 
und Ansprüche verwendet werden darf (Deckungs-
vermögen), und einen verbleibenden Teil, der der Fi-
nanzierung von nicht kapitalgedeckt geführten An-
wartschaften und Ansprüchen dient (Puffervermö-
gen). 6Deckungsvermögen und Puffervermögen 
werden innerhalb des Abrechnungsverbandes II ge-
trennt voneinander geführt, verwaltet und fortent-
wickelt. 7Die im Rahmen der Hybridfi nanzierung 
vereinnahmten Beiträge fl ießen dem Deckungsver-
mögen zu, die im Rahmen der Hybridfi nanzierung 
vereinnahmten Umlagen dem Puffervermögen. 8Wei-
tere Einzelheiten zu den Sätzen 5 bis 7 regelt der 
versicherungstechnische Geschäftsplan für die 
Pfl ichtversicherung.

  (4) 1Jedes Mitglied kann vom Abrechnungsver band I 
in den Abrechnungsverband II und umgekehrt wech-
seln. 2§  14 Absatz  3 und 5 bis 8 gilt entsprechend. 
3Der fi nanzielle Ausgleich ist dem Abrechnungsver-
band, aus dem das Mitglied ausgeschieden ist, zuzu-
führen.

  (5) Der Abrechnungsverband freiwillige Versiche-
rung wird im Kapitaldeckungsverfahren geführt.

  (6) 1Für jeden Abrechnungsverband werden Einnah-
men und Ausgaben einschließlich der Kapitalanla-
gen gesondert verwaltet.

  2Dabei werden Teilvermögen gebildet und die Über-
schüsse für jeden Abrechnungsverband gesondert 
ermittelt.

  3Die Übertragung von Mitteln von einem Abrech-
nungsverband in einen anderen Abrechnungsver-
band ist ausschließlich nach Maßgabe des § 59 Ab-
satz  3 Satz  3 zulässig und bedarf der Zustimmung 
des Kassenausschusses sowie der Genehmigung der 
Aufsicht. 

  4Die Verwaltungskosten sind auf die Abrech-
nungsverbände verursachungsgerecht aufzuteilen.“

 „§ 56

 Versicherungstechnische Rückstellungen

  (1) Für die Abrechnungsverbände gemäß §  55 Ab-
satz 1 werden in der Bilanz jeweils eigene versiche-
rungstechnische Rückstellungen eingestellt.

  (2) Für die umlagefi nanzierte Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband I) ist eine Rückstellung zu bil-
den, die so zu bemessen ist, dass die Bilanz des Ab-
rechnungsverbandes dadurch ausgeglichen wird 
(Rückstellung für umlagefi nanzierte Verpfl ichtun-
gen). 

  (3) 1Für die hybrid fi nanzierte Pfl ichtversicherung 
(Abrechnungsverband II) ist für kapitalgedeckt ge-
führte Verpfl ichtungen nach Maßgabe des versiche-
rungstechnischen Geschäftsplans eine Deckungs-
rückstellung in Höhe des versicherungsmathemati-
schen Barwerts aller am Bilanzstichtag bestehenden 
Anwartschaften und Ansprüche (Deckungsrückstel-
lung für kapitalgedeckte Verpfl ichtungen) und für 
die nicht kapitalgedeckt geführten Verpfl ichtungen 
in sinngemäßer Anwendung von Absatz 2 eine wei-
tere Rückstellung für umlagefi nanzierte Verpfl ich-
tungen zu bilden. 2Sofern die Deckungsrückstellung 
gemäß Satz  1 die Summe aus Deckungsvermögen 
und Puffervermögen (§  55 Absatz  3 Satz  5) über-
steigt, entfällt die Bildung einer Rückstellung für 
umlagefi nanzierte Verpfl ichtungen.

  (4) Für die freiwillige Versicherung (Abrechnungs-
verband F) ist nach Maßgabe des versicherungstech-
nischen Geschäftsplans eine Deckungsrückstellung 
mindestens in Höhe des versicherungsmathemati-
schen Barwerts aller am Bilanzstichtag bestehenden 
Anwartschaften und Ansprüche zu bilden.

  (5) 1Die für die Ermittlung der Deckungsrückstel-
lung gemäß Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 zu berück-
sichtigenden Annahmen zum Rechnungszins, zur 
Biometrie und zu den Verwaltungskosten werden 

nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik bestimmt und im Rahmen des versiche-
rungstechnischen Geschäftsplans festgelegt. 2Zur 
Berücksichtigung zusätzlicher versicherungstechni-
scher Risiken können auf Vorschlag der/des Verant-
wortlichen Aktuarin/Aktuars weitere versicherungs-
technische Rückstellungen gebildet werden.“ 

 „§ 57

 Verlustrücklage

  (1) 1Soweit in der hybrid fi nanzierten Pfl ichtversi-
cherung (Abrechnungsverband II) kapitalgedeckt 
geführte Verpfl ichtungen zu erfüllen sind, kann eine 
Verlustrücklage zur Deckung von Fehlbeträgen ge-
bildet werden. 2Über die Zuführung von Überschüs-
sen zu dieser Verlustrücklage entscheidet der Kas-
senausschuss nach billigem Ermessen, bis diese ei-
nen Stand von 10 v.H. der Deckungsrückstellung für 
kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtungen (§  56 Ab-
satz  3 Satz  1) erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht. 

  (2) 1Zur Deckung von Fehlbeträgen in der freiwilli-
gen Versicherung ist eine Verlustrücklage zu bilden. 
2Der Verlustrücklage sind jährlich mindestens 5 v.H. 
des sich aus der versicherungstechnischen Bilanz des 
Abrechnungsverbandes insgesamt ergebenden Über-
schusses zuzuführen, bis diese einen Stand von 10 
v.H. der Deckungsrückstellung erreicht oder nach 
Inanspruchnahme wieder erreicht. 

  (3) Der Kassenausschuss kann im Hinblick auf die 
Kapitalausstattung in der hybrid fi nanzierten Pfl icht-
versicherung (Abrechnungsverband II) und der frei-
willigen Versicherung weitere Vorgaben zur Dotierung 
der jeweiligen Verlustrücklage beschließen.“ 

 „§ 58

 Rückstellung für Überschussbeteiligung

  (1) 1Für kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtungen im 
Abrechnungsverband II wird eine Rückstellung für 
Überschussbeteiligung gebildet, wenn das De-
ckungsvermögen die Summe aus der Deckungsrück-
stellung für kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtungen 
und der Verlustrücklage zum Bilanzstichtag über-
steigt. 2Für die freiwillige Versicherung wird eine 
Rückstellung für Überschussbeteiligung gebildet. 
3Die Rückstellung für Überschussbeteiligung dient 
jeweils der Finanzierung von Leistungsverbesserun-
gen oder Leistungserhöhungen, der Deckung von 
Fehlbeträgen, soweit die jeweilige Verlustrücklage 
nicht ausreicht, und im Abrechnungsverband II der 
Entlastung von Mitgliedern in diesem Abrechnungs-
verband, soweit diese als Arbeitgeber Pfl ichtbeiträge 
von mehr als 4 v.H. der zusatzversorgungspfl ichtigen 
Entgelte geleistet haben. 

  (2) Im Abrechnungsverband II entspricht die bilan-
zierte Rückstellung für die Überschussbeteiligung 
dem Betrag, um den das Deckungsvermögen die 
Summe aus der Deckungsrückstellung für kapital-
gedeckt geführte Verpfl ichtungen und der Verlust-
rücklage zum Bilanzstichtag übersteigt. Wenn der 
Betrag nach Satz 1 den entsprechenden Betrag zum 
Bilanzstichtag des Vorjahres übersteigt, wird diese 
Differenz in die Rückstellung für Überschussbeteili-
gung eingestellt, soweit sie nicht zur Dotierung der 
Verlustrücklage verwendet wird.

  (3) Der Überschuss, der sich nach Maßgabe des versi-
cherungstechnischen Geschäftsplans in der freiwilli-
gen Versicherung ergibt, wird in die Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellt, soweit er nicht zur 
Dotierung der Verlustrücklage verwendet wird. 

  (4) Über die Verwendung der in der Rückstellung für 
Überschussbeteiligung eingestellten Mittel entschei-
det der Kassenausschuss nach billigem Ermessen 
auf Vorschlag der/des Verantwortlichen Aktuarin/
Aktuars.“

 „§ 59

 Deckung von Fehlbeträgen

  (1) Weist die nach Maßgabe des versicherungstech-
nischen Geschäftsplans aufgestellte versicherungs-
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technische Bilanz für die kapitalgedeckt geführten 
Anwartschaften und Ansprüche im Abrechnungs-
verband II oder für die freiwillige Versicherung vor 
Entnahmen aus der jeweiligen Verlustrücklage oder 
der jeweiligen Rückstellung für Überschussbeteili-
gung einen Verlust (Jahresfehlbetrag) aus, können 
zu deren Deckung die dem jeweiligen Abrech-
nungsverband zugeordnete Verlustrücklage und, so-
fern diese aufgebraucht ist, die jeweilige, noch 
nicht für die einzelvertragliche Zuteilung gebun-
dene Rückstellung für Überschussbeteiligung her-
angezogen werden.

  (2) Verbleibt im Abrechnungsverband II nach Inan-
spruchnahme der Verlustrücklage und der nicht ge-
bundenen Rückstellung für Überschussbeteiligung 
gemäß Absatz 1 ein bilanzieller Fehlbetrag, der nach 
Einschätzung der/des Verantwortlichen Aktuarin/
Aktuars auf der Grundlage der gemäß § 60a getrof-
fenen Annahmen zur Finanzierung voraussichtlich 
nicht ausgeglichen werden kann, hat die der/des Ver-
antwortlichen Aktuarin/Aktuars dem Kassenaus-
schuss geeignete Maßnahmen gemäß §  60a vorzu-
schlagen, durch die der bilanzielle Fehlbetrag plan-
mäßig wieder ausgeglichen und eine angemessene 
Kapitalausstattung hergestellt werden kann.

  (3) 1Verbleibt im Abrechnungsverband der freiwilli-
gen Versicherung nach Inanspruchnahme der Ver-
lustrücklage und der nicht gebundenen Rückstel-
lung für Überschussbeteiligung gemäß Absatz 1 ein 
bilanzieller Fehlbetrag, ist dieser nach der Ursache 
seiner Entstehung den in der freiwilligen Versiche-
rung gemäß §  68 Absatz  2 gebildeten Gewinnver-
bänden entsprechend den Vorgaben des versiche-
rungstechnischen Geschäftsplans zuzuordnen. 2Weist 
der Gewinnverband des Tarifs 2002 einen bilanziel-
len Fehlbetrag aus, können die Anwartschaften und 
Ansprüche in diesem Tarif um bis zu 25 v.H. ihres 
ursprünglichen Betrages herabgesetzt werden. 3An-
sonsten wird der einem Gewinnverband zurechen-
bare bilanzielle Fehlbetrag unter Beachtung des § 55 
Absatz 6 Satz 3 durch Überführung entsprechender 
fi nanzieller Mittel aus dem Abrechnungsverband I 
der Pfl ichtversicherung in den Abrechnungsverband 
der freiwilligen Versicherung ausgeglichen.

  (4) Die Umsetzung von Maßnahmen nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 ist auf Vorschlag der/des Verantwortli-
chen Aktuarin/Aktuars vom Kassenausschuss zu be-
schließen und deren Ausgestaltung im versiche-
rungstechnischen Geschäftsplan festzulegen.“

 „§ 59a

  Finanzieller Ausgleich beim Ausscheiden aus dem 
Abrechnungsverband II

  (1) 1Die Rechnungsgrundlagen zur Ermittlung und 
Deckung des Finanzbedarfs (§ 60a) werden zuguns-
ten der Mitglieder auf Grundlage bester Schätz-
werte und damit ohne zusätzliche Sicherheiten be-
stimmt. 2Dem daraus resultierenden Unterfi nanzie-
rungsrisiko wird bei fortbestehender Mitgliedschaft 
im Abrechnungsverband II durch Maßnahmen ge-
mäß §  60a Absatz  6 begegnet. 3Scheidet ein Mit-
glied hingegen aus, kann es für die Zukunft nicht 
mehr zum Ausgleich einer im Abrechnungsverband 
II eintretenden Unterfi nanzierung für kapitalge-
deckt geführte Verpfl ichtungen herangezogen wer-
den, so dass zusätzliche Sicherheiten zu berück-
sichtigen sind. 4Im Hinblick auf die nicht kapital-
gedeckt geführten Verpfl ichtungen ist ein 
Deckungskapital ohnehin nicht vorhanden. 5Folg-
lich hat das ausgeschiedene Mitglied an die Kasse 
für die auf ihr lastenden Verpfl ichtungen, die dem 
ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind, einen 
fi nanziellen Ausgleich nach Maßgabe der nachfol-
genden Regelungen zu erbringen.

  (2) 1Der fi nanzielle Ausgleich setzt sich zusammen 
aus einem Teil für kapitalgedeckt geführte Verpfl ich-
tungen und einem Teil für umlagefi nanziert geführte 
Verpfl ichtungen. 2Der Teil des fi nanziellen Aus-
gleichs, der für kapitalgedeckt geführte Verpfl ichtun-
gen zu zahlen ist, bestimmt sich nach Maßgabe der 
Absätze 3 bis 8 sowie den §§  59b bis 59d und 59g. 
3Der Teil des fi nanziellen Ausgleichs, der für umlage-

fi nanziert geführte Verpfl ichtungen zu zahlen ist, be-
stimmt sich nach Maßgabe der Regelungen der §§ 15 
bis 15b.

  (3) 1Der fi nanzielle Ausgleich für kapitalgedeckt ge-
führte Verpfl ichtungen ist entweder in Form des Ein-
malbetrags (§  59b) oder durch ratenweise Tilgung 
(§  59c) zu leisten. 2Das ausgeschiedene Mitglied 
kann sich beim Einmalbetrag oder der ratenweisen 
Tilgung auch für die nachträgliche Neuberechnung 
(§ 59d) entscheiden. 3Die Berechnung des Einmalbe-
trags sowie der Tilgungsraten für die Tilgungszeit-
räume erfolgt durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten der/des Verantwortlichen Aktuarin/
Aktuars, dem die maßgeblichen Barwertfaktorenta-
bellen nach §  59b Absatz  4 Satz  1 beigefügt sind. 
4Die für die Ermittlung des fi nanziellen Ausgleichs 
erforderlichen Bestandsdaten übermittelt die Kasse 
an die Verantwortliche Aktuarin/den Verantwortli-
chen Aktuar. 5Sofern die für die Berechnung erfor-
derlichen Daten gemäß §  13 Absatz  5 und 7 noch 
nicht vorliegen, hat das ausgeschiedene Mitglied 
diese der Kasse unverzüglich zu übermitteln. 6Die 
Kasse stellt dem ausgeschiedenen Mitglied ihrerseits 
auf in Textform mitgeteiltes Verlangen die der Bar-
wertberechnung zugrundeliegenden Bestandsdaten 
der Versicherten und Betriebsrentenberechtigten 
zum Zwecke des Abgleichs zur Verfügung. 7Kommt 
das ausgeschiedene Mitglied seiner Verpfl ichtung aus 
Satz  5 trotz Aufforderung und nachfolgender Mah-
nung nicht oder nicht umfassend nach, kann die 
Kasse das versicherungsmathematische Gutachten 
gemäß Satz  3 auf Grundlage der bei der Kasse be-
reits vorliegenden und auf den Zeitpunkt der Been-
digung der Mitgliedschaft anzupassenden Bestands-
daten beauftragen.

  (4) 1Die Kasse übermittelt dem ausgeschiedenen 
Mitglied das Gutachten und fordert es in Textform 
auf, sich bis spätestens sechs Monate nach dessen 
Zugang für eine Form des Ausgleichs gemäß Ab-
satz 3 Satz 1 zu entscheiden. 2Geht der Kasse inner-
halb der Frist keine Entscheidung zu, gilt dies als 
Wahl des Einmalbetrags ohne die Möglichkeit der 
nachträglichen Neuberechnung. 3Wählt das ausge-
schiedene Mitglied die ratenweise Tilgung, geht der 
Kasse jedoch innerhalb der Frist keine Entscheidung 
über den konkreten Tilgungszeitraum zu, gilt ein 
Zeitraum von 20 Jahren als gewählt. 4Das ausge-
schiedene Mitglied hat innerhalb der Frist auch in 
Textform mitzuteilen, ob es die nachträgliche Neu-
berechnung gemäß § 59d wählt und hierbei anzuge-
ben, für welchen Zeitraum die Neuberechnung erfol-
gen soll. 5Unterbleibt die Angabe des Zeitraums, gilt 
auch insoweit ein Zeitraum von 20 Jahren als ge-
wählt. 6Die Kasse wird das ausgeschiedene Mitglied 
mit der Aufforderung gemäß Satz 1 auf die Rechts-
folgen gemäß den Sätzen 2, 3 und 5 hinweisen.

  (5) 1Mit Übersendung des Gutachtens gemäß Ab-
satz 3 Satz 3 fordert die Kasse den sich aus dem Gut-
achten ergebenden Einmalbetrag bei dem ausgeschie-
denen Mitglied für den Fall an, dass es innerhalb der 
Frist gemäß Absatz 4 Satz 1 nicht die ratenweise Til-
gung wählt. 2Der fi nanzielle Betrag ist dann spätes-
tens nach Ablauf von sechs Monaten nach Zugang der 
Mitteilung gemäß Absatz 4 Satz 1 zu zahlen.

  (6) 1Zur Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen im 
Falle eines künftigen Ausscheidens ist das Mitglied 
jederzeit berechtigt, sich den zu einem von ihm be-
stimmten Stichtag voraussichtlich zu zahlenden 
Einmalbetrag gemäß § 59b und die prognostizierten 
Beträge gemäß §  59c Absatz  1 errechnen zu lassen. 
2Die für die Berechnung erforderlichen Bestandsda-
ten werden von der Kasse an die Verantwortliche 
Aktuarin/den Verantwortlichen Aktuar übermittelt.

  (7) 1Ist das ausgeschiedene Mitglied durch eine Aus-
gliederung ganz oder teilweise aus einem anderen 
Mitglied des Abrechnungsverbandes II hervorgegan-
gen, sind ihm auch Ansprüche und Anwartschaften 
aufgrund früherer Pfl ichtversicherungen über das 
ausgliedernde Mitglied zuzurechnen. 2Kann nicht 
festgestellt werden, welche der bei dem ausgliedern-
den Mitglied entstandenen Anwartschaften und An-
sprüche dem ausgegliederten Bereich zuzuordnen 
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sind, werden diese dem durch Ausgliederung ent-
standenen Mitglied in dem Verhältnis zugerechnet, 
das dem Verhältnis der Zahl der ausgegliederten Be-
schäftigten zur Gesamtzahl der Beschäftigten ent-
spricht, die am Tag vor der Ausgliederung über das 
ausgliedernde Mitglied pfl ichtversichert waren. 3Für 
die Höhe der Anwartschaften und Ansprüche gemäß 
Satz 2 kann die Kasse Durchschnittsbeträge errech-
nen. 4Die hinzuzurechnenden Verpfl ichtungen gemäß 
Satz  2 vermindern sich um jeweils ein Zwanzigstel 
für je zwölf der in der Zeit zwischen dem Beginn 
und dem Ende der Mitgliedschaft im Abrechnungs-
verband II zurückgelegten vollen Monate. 5Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend, wenn ein Mitglied 
Pfl ichtversicherte von einem anderen Mitglied des 
Abrechnungsverbandes II im Wege der Ausgliede-
rung übernommen hat.

  (8) Der fi nanzielle Ausgleich vermindert sich antei-
lig, soweit Pfl ichtversicherungen der Beschäftigten 
des ausgeschiedenen Mitglieds, die in den 36 Mona-
ten vor dem Ausscheiden durchgehend oder zeit-
weise bestanden haben, spätestens drei Monate nach 
ihrer Beendigung über ein anderes Mitglied oder 
mehrere andere Mitglieder, auf das oder auf die die 
Aufgaben des früheren Mitglieds übergegangen sind 
(aufnehmende Mitglieder), im Abrechnungsverband 
II fortgesetzt werden.“

20.  § 59b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) 1Der Einmalbetrag berechnet sich durch Mul-
tiplikation der Unterfi nanzierungsquote mit der 
Summe des Barwertes der auf das ausgeschiedene 
Mitglied entfallenden kapitalgedeckt geführten 
Verpfl ichtungen im Abrechnungsverband II (Ver-
pfl ichtungsbarwert) und einer Pauschale zur De-
ckung zukünftiger Verwaltungskosten in Höhe von 
2 v.H. dieses Barwerts. 2Die Unterfi nanzierungs-
quote ergibt sich aus der Differenz der Zahl 1 zur 
Ausfi nanzierungsquote. 3Die Ausfi nanzierungs-
quote ergibt sich aus dem Verhältnis des zum 
Stichtag des letzten Jahresabschlusses vor dem 
Ausscheiden des Mitglieds vorhandenen De-
ckungsvermögens nach §  55 Absatz  3 Satz  5 zur 
Summe des Barwertes der kapitalgedeckt geführ-
ten Verpfl ichtungen des Abrechnungsverbandes II 
(Gesamtverpfl ichtungsbarwert) und einer Pau-
schale zur Deckung zukünftiger Verwaltungskos-
ten in Höhe von 2 v.H. dieses Barwerts.“

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) 1Für die Ermittlung des Verpfl ichtungsbar-
wertes und Gesamtverpfl ichtungsbarwertes sind 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft im Abrechnungsverband II zu berücksich-
tigen

  a)  Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten, 
künftige Ansprüche von deren Hinterbliebe-
nen und ruhende Ansprüche, sowie

  b)  Versorgungspunkte aus unverfallbaren An-
wartschaften.

   2Entsprechend § 17 Satz 3 sind alle aus der ein-
heitlichen Pfl ichtversicherung bis zum Zeitpunkt 
des Ausscheidens erworbenen Anwartschaften 
und Ansprüche in dem Abrechnungsverband, aus 
dem das Mitglied ausgeschieden ist, zu berück-
sichtigen.“ 

 c)  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) 1Die Barwertfaktorentabellen sind von der/
dem Verantwortlichen Aktuarin/Aktuar nach den 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathema-
tik zu berechnen und dem ausgeschiedenen Mit-
glied auf Verlangen in Textform zur Verfügung zu 
stellen. 2Die für die Ermittlung der Barwertfakto-
ren wesentlichen Berechnungsparameter sind der 
Rechnungszins, die biometrischen Rechnungs-
grundlagen sowie die jährliche Anpassung der 
Betriebsrenten. 3Als Rechnungszins ist eine Ver-
zinsung in Höhe des in der Deckungsrückstel-
lungsverordnung festgelegten Höchstzinssatzes 
zugrunde zu legen, jedoch höchstens 2,75 v.H. 

4Als biometrische Rechnungsgrundlagen sind die 
Heubeck-Richttafeln zu verwenden, die hinsicht-
lich ihrer Ausgestaltung in den Durchführungs-
vorschriften zu den §§  15ff., 59a ff. und 79 der 
Satzung näher bestimmt sind. 5Auf Verlangen 
stellt die Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied ei-
nen Zugang zu den Heubeck -Richttafeln zur Ver-
fügung. 6Die Berücksichtigung der jährlichen An-
passung der Betriebsrenten erfolgt gemäß § 37.“ 

 d)  Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.

21.  Die §§ 59c bis 59e werden durch die folgenden §§ 59 
c bis 59h ersetzt:

 „§ 59c

 Ratenweise Tilgung des Einmalbetrages

  (1) Entscheidet sich das ausgeschiedene Mitglied ge-
mäß § 59a Absatz 2 Satz 1 für die ratenweise Tilgung 
des Einmalbetrages, hat es den Einmalbetrag gemäß 
§  59b zuzüglich einer Verzinsung in Höhe des bei 
Ausscheiden geltenden Zinssatzes gemäß § 59b Ab-
satz 4 Satz 3 in maximal 20 gleichen Jahresraten zu 
tilgen.

  (2) 1Die erste Jahresrate ist mit Ablauf der Frist ge-
mäß § 59a Absatz 4 Satz 1 zur Zahlung fällig. 2Die 
weiteren Jahresraten sind jeweils vorschüssig ein 
Jahr nach der jeweils zuvor fällig gewordenen Rate 
zu bezahlen und werden von der Kasse per Mittei-
lung in Textform angefordert. 3Auf Antrag des aus-
geschiedenen Mitglieds in Textform oder soweit es 
mehr als drei Monate mit den Tilgungsraten in Ver-
zug ist, ist die ratenweise Tilgung vorzeitig zu been-
den. 4Die noch ausstehenden Tilgungsraten werden 
als Einmalbetrag abzüglich der Verzinsung der auf 
die ausstehenden Tilgungsraten entfallenden Verzin-
sung sofort fällig und sind an die Kasse innerhalb 
eines Monats zu zahlen. 5Das ausgeschiedene Mit-
glied kann jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres 
verlangen, dass der Umfang einer Insolvenzsiche-
rung nach § 59f Absatz 1 auf den Betrag der Rest-
schuld beschränkt wird.

  (3) § 13 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe c und 
Nummer 2 Buchstabe a, b und e gilt für das ausge-
schiedene Mitglied entsprechend, solange bis der fi -
nanzielle Ausgleich vollständig erbracht ist.“

 „§ 59d

  Nachträgliche Neuberechnung von Einmalbetrag 
und ratenweiser Tilgung

  (1) 1Wählt das ausgeschiedene Mitglied die nach-
trägliche Neuberechnung des Einmalbetrages gemäß 
§  59b oder der ratenweisen Tilgung gemäß §  59c, 
können sowohl das ausgeschiedene Mitglied als auch 
die Kasse innerhalb des Neuberechnungszeitraums 
gemäß Absatz  2 nach jeweils fünf Jahren (Neube-
rechnungsstichtage) durch Erklärung in Textform ei-
nen Monat vor dem Neuberechnungsstichtag verlan-
gen, dass der gezahlte Einmalbetrag auf Grundlage 
der dann gemäß §  59b maßgebenden Berechnungs-
parameter neu berechnet wird. 2Dafür ist der Ver-
pfl ichtungsbarwert unter Berücksichtigung der Be-
standsentwicklung des ausgeschiedenen Mitglieds 
zum Neuberechnungsstichtag neu zu berechnen. 3Im 
Anschluss ist ein Vergleichswert dadurch zu ermit-
teln, dass der bisher zugrunde gelegte Verpfl ich-
tungsbarwert zuzüglich einer Verwaltungskosten-
pauschale von 2 v.H. um die seitdem erzielte jährli-
che Nettoverzinsung im Abrechnungsverband II 
erhöht und um die für das ausgeschiedene Mitglied 
seitdem erbrachten Rentenzahlungen zuzüglich ei-
ner auf sie entfallenden Verwaltungskostenpauschale 
von 2 v.H. sowie die für Überleitungen geleisteten 
Barwertzahlungen vermindert wird. 4Bei einer raten-
weisen Tilgung gemäß §  59c ist der Vergleichswert 
nach Maßgabe der Durchführungsvorschriften ge-
mäß § 59h unter Berücksichtigung der bis zum Neu-
berechnungsstichtag geleisteten Tilgungsraten zu er-
mitteln. 

  (2) Der Zeitraum, in dem Neuberechnungen ver-
langt werden können (Neuberechnungszeitraum), 
umfasst maximal 20 Jahre und beginnt mit dem in 
§ 59a Absatz 4 Satz 1 genannten Zeitpunkt. 
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  (3) 1Ist im Falle des Einmalbetrages der neu ermit-
telte Verpfl ichtungsbarwert zuzüglich einer Verwal-
tungskostenpauschale von 2 v.H. geringer als der 
Vergleichswert, hat die Kasse dem ausgeschiedenen 
Mitglied den Differenzbetrag zu erstatten. 2Im umge-
kehrten Fall ist das ausgeschiedene Mitglied ver-
pfl ichtet, den Differenzbetrag an die Kasse zu zah-
len. 3Die Zahlung gemäß Satz 1 hat innerhalb eines 
Monats nach Zugang der nachträglichen Neuberech-
nung beim ausgeschiedenen Mitglied zu erfolgen. 
4Im Falle der ratenweisen Tilgung ist die Höhe der 
Tilgungsraten mit Wirkung ab dem Ersten des Mo-
nats, der dem jeweiligen Neuberechnungsstichtag 
folgt, unter Berücksichtigung des Differenzbetrages 
für den verbleibenden Tilgungszeitraum gemäß § 59c 
neu festzusetzen.

  (4) 1Zum Ablauf des Neuberechnungszeitraums ist 
von der Kasse eine Schlussrechnung entsprechend 
der Regelungen des Absatz 1 für das ausgeschiedene 
Mitglied in Textform zu erstellen. 2Die in ihr ausge-
wiesene Schlusszahlung der Kasse oder des ausge-
schiedenen Mitglieds ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung über die Höhe des Be-
trages als Einmalzahlung zu leisten.“

 „§ 59e

 Finanzieller Ausgleich bei Personalübergang

  1Werden von einem Mitglied im Abrechnungsver-
band II Arbeitsverhältnisse auf einen Arbeitgeber, 
der dort nicht Mitglied ist, übertragen oder aufgrund 
einer zwischen dem Mitglied und dem anderen Ar-
beitgeber geschlossenen Vereinbarung von diesem 
Arbeitgeber Arbeitsverhältnisse mit ausgeschiede-
nen Pfl ichtversicherten des Mitglieds begründet, so 
ist das Mitglied verpfl ichtet, für die ausgeschiedenen 
Pfl ichtversicherten und die dem übertragenen Be-
stand zuzuordnenden Ansprüche und Anwartschaf-
ten einen fi nanziellen Ausgleich gemäß § 59b, § 59c 
oder §  59d zu zahlen. 2Kann nicht festgestellt wer-
den, welche Ansprüche und Anwartschaften dem 
übertragenen Bestand zuzuordnen sind, so gilt § 12 
Absatz  5 Satz  4 entsprechend. 3Satz  1 gilt nicht, 
wenn der andere Arbeitgeber eine Vereinbarung ge-
mäß § 12 Absatz 5 geschlossen hat.“ 

 „§ 59f

 Insolvenzsicherung bei ratenweiser Tilgung

  (1) 1Insolvenzfähige Mitglieder können die raten-
weise Tilgung des Einmalbetrages gemäß § 59c Ab-
satz 1 nur wählen, wenn sie bis zu dem in § 59a Ab-
satz  4 Satz  1 genannten Zeitpunkt ein Sicherungs-
mittel in Höhe des Einmalbetrags gemäß §  59b 
zuzüglich der in §  59b Absatz  4 Satz  3 geregelten 
Verzinsung beibringen. 2Sicherungsmittel sind 

 a)  eine unwiderrufl iche Verpfl ichtungserklärung ei-
ner oder mehrerer juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts, deren Insolvenzfähigkeit durch 
Gesetz ausgeschlossen ist,

 b)  eine unwiderrufl iche Deckungszusage eines im 
Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versi-
cherungsunternehmens oder

 c)  eine selbstschuldnerische Bankbürgschaft eines 
im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen 
und mit einer Institutssicherung versehenen Kre-
ditinstituts 

  oder ein mit diesen in ihrer Sicherungsqualität und 
Verwertbarkeit vergleichbares Sicherungsmittel. 
3Wenn während der ratenweisen Tilgung gemäß 
§  59c Absatz  1 Insolvenzfähigkeit eintritt, hat das 
ausgeschiedene Mitglied binnen sechs Monaten ab 
dem Eintritt der Insolvenzfähigkeit eine Satz 1 und 
2 entsprechende Absicherung in Höhe des gemäß 
§  59b berechneten fi nanziellen Ausgleichs oder, so-
weit eine Neuberechnung gemäß § 59d zu dem spä-
teren Zeitpunkt erfolgt ist, des neu berechneten fi -
nanziellen Ausgleichs beizubringen. 4Wird die Absi-
cherung nicht vorgelegt, ist die Kasse berechtigt, den 
sich zu diesem Zeitpunkt ergebenden Einmalbetrag 
gemäß § 59b zu verlangen. 5Er ist vom ausgeschiede-
nen Mitglied nach Zugang der Mitteilung in Text-

form über die Forderung mit sofortiger Fälligkeit an 
die Kasse zu zahlen.

  (2) 1Soweit eine Neuberechnung gemäß §  59d Ab-
satz 1 vorgenommen wurde, ist der Sicherungsbetrag 
unter Berücksichtigung der bereits gezahlten Raten 
jeweils auf den neu ermittelten Betrag anzupassen. 
2Das ausgeschiedene Mitglied kann jeweils zum 
Ende eines Geschäftsjahres verlangen, dass der Si-
cherungsbetrag auf den Betrag der Restschuld zum 
Ende des nachfolgenden Geschäftsjahres zuzüglich 
der in diesem Jahr fälligen Jahresrate beschränkt 
wird.“

 „§ 59g

 Kosten der versicherungsmathematischen Gutachten
  1Die Kosten der versicherungsmathematischen Gut-

achten gemäß den §§ 59a bis 59e hat das ausgeschie-
dene Mitglied beziehungsweise das Mitglied zu tra-
gen. 2Die Kosten des Gutachtens einer durch die 
Kasse veranlassten Neuberechnung gemäß § 59d Ab-
satz 1 Satz 1 trägt die Kasse.“ 

 „§ 59h

 Durchführungsvorschriften
  Weitere Festlegungen zu sämtlichen Berechnungspa-

rametern sowie der Berechnungsmethode

 a)  des Einmalbetrags (§ 59b) 

 b)  der ratenweisen Tilgung (§ 59c) 

 c)  der nachträglichen Neuberechnung (§ 59d) 
  regeln die als Anhang zu dieser Satzung beschlosse-

nen Durchführungsvorschriften zu den §§ 15ff., 59a 
ff. und 79 abschließend.“ 

22.  Die  §§ 60 und 60a werden wie folgt gefasst:

 „§ 60

  Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 
 Abrechnungsverband I

  (1) 1Die Finanzierung der Verpfl ichtungen aus sämt-
lichen Anwartschaften und Ansprüchen sowie der 
Verwaltungskosten im Abrechnungsverband I soll so 
erfolgen, dass die Finanzierungsbelastung der Mit-
glieder als Vomhundertsatz der zusatzversorgungs-
pfl ichtigen Entgelte langfristig stabil bleibt. 2Die 
Länge des Zeitraums, für den die Finanzierungsbe-
lastung der Mitglieder ermittelt wird (Deckungsab-
schnitt), beträgt daher 100 Jahre. 3Zur Deckung des 
Finanzbedarfs erhebt die Kasse Umlagen gemäß 
§ 62 und Sanierungsgeld gemäß § 63. 

  (2) 1Soweit der Finanzbedarf durch Umlagen und 
Sanierungsgeld gedeckt wird, ist nach den aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik ein 
gleichbleibender Finanzierungssatz als Vomhundert-
satz der zu erwartenden zusatzversorgungspfl ichti-
gen Entgelte (§  62 Absatz  2) für den Deckungsab-
schnitt festzusetzen. 2Der Finanzierungssatz ist so zu 
bemessen, dass die sich daraus ergebenden Einnah-
men zusammen mit dem zu Beginn des Deckungsab-
schnitts vorhandenen Vermögen des Abrechnungs-
verbands I (Teilvermögen) und den sonstigen zu er-
wartenden Einnahmen des Abrechnungsverbands I 
voraussichtlich ausreichen, um die Leistungen sowie 
die Verwaltungskosten während des Deckungsab-
schnitts erfüllen zu können. 3Dabei soll das Teilver-
mögen am Ende jedes Kalenderjahres innerhalb des 
Deckungsabschnitts die für das dann folgende Ka-
lenderjahr erwarteten Gesamtausgaben im Abrech-
nungsverband I nicht unterschreiten. 4Darüber hin-
aus soll das Teilvermögen zum Ende des Deckungs-
abschnitts so bemessen werden, dass die 
Finanzierungsbelastung der Mitglieder als Vomhun-
dertsatz der zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte 
während des laufenden Deckungsabschnitts im Ver-
gleich zur Finanzierungsbelastung vor Beginn des 
Deckungsabschnitts im Sinne des Absatzes 1 stabil 
bleibt.

  (3) 1Die Berechnungsparameter für den Deckungs-
abschnitt, deren Annahmen sich im Zeitablauf ge-
mäß Absatz  5 ändern können, sind auf der Grund-
lage bester Schätzwerte zu bestimmen und zusam-
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men mit der Berechnungsmethode zur Bestimmung 
des Finanzierungssatzes im versicherungstechni-
schen Geschäftsplan niederzulegen. 2Sie umfassen 
die erwartete Verzinsung des Vermögens, die biomet-
rischen Rechnungsgrundlagen, Annahmen zur vor-
aussichtlichen Entwicklung des Versichertenbestan-
des und der zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelte 
sowie Annahmen zum Renteneintrittsalter und zu 
den künftigen Verwaltungskosten.

  (4) Nach spätestens fünf Jahren ist der Finanzbe-
darf zu überprüfen (periodische Überprüfung) und 
über den Finanzierungssatz gemäß Absatz  2 auf 
Grundlage eines Vorschlags der/des Verantwortlichen 
Aktuarin/Aktuars erneut durch den Kassenaus-
schuss zu beschließen. 

  (5) 1Im Rahmen der periodischen Überprüfung des 
Finanzbedarfs gemäß Absatz 4 sowie der jährlichen 
Überprüfung der Finanzlage der Kasse gemäß §  7 
Absatz  1 hat die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar eine Einschätzung darüber ab-
zugeben, ob und inwieweit die tatsächliche und zu-
künftig zu erwartende Entwicklung der Annahmen 
zu den Berechnungsparametern denjenigen des ver-
sicherungstechnischen Geschäftsplans entspricht. 
2Wenn die/der Verantwortliche Aktuarin/Aktuar 
feststellt, dass sich die Annahmen, die den Berech-
nungsparametern für die Ermittlung des Finanzbe-
darfs zugrunde lagen, geändert haben, hat sie/er 
darzulegen, welche Änderung der Annahmen zu den 
Berechnungsparametern sie/er im Hinblick auf die 
erwarteten Entwicklungen für erforderlich hält. 
3Hierzu hat die/der Verantwortliche Aktuarin/Ak-
tuar unter Berücksichtigung der Bestimmungen des 
Absatzes 2 Satz 1 die Auswirkungen auf den Finan-
zierungssatz zu beschreiben. 4Kommt die/der Verant-
wortliche Aktuarin/Aktuar zu der Einschätzung, 
dass sich der Finanzbedarf anders entwickelt als an-
genommen, hat sie/er geeignete Maßnahmen vorzu-
schlagen, auf deren Grundlage der Kassenausschuss 
entscheidet. 5Soweit eine Anpassung der Annahmen 
erfolgt, ist auch der versicherungstechnische Ge-
schäftsplan entsprechend zu ändern. 

  (6) 1Im Falle eines Vermögenstransfers gemäß §  55 
Absatz  6 Satz  3 sind die Versicherten im Hinblick 
auf eine eventuelle Eigenbeteiligung an der Umlage 
bei einer Neufestsetzung des Finanzierungssatzes im 
Abrechnungsverband I so zu stellen, als ob ein Ver-
mögenstransfer nicht stattgefunden hätte. 2Die hier-
für notwendigen Vergleichsberechnungen erfolgen 
durch die Verantwortliche Aktuarin/den Verantwort-
lichen Aktuar im Rahmen der Feststellung des Fi-
nanzbedarfs gemäß Absatz 2.“

 „§ 60a

  Ermittlung und Deckung des Finanzbedarfs im 
 Abrechnungsverband II

  (1) Für die Finanzierung der Verpfl ichtungen und 
Verwaltungskosten im Abrechnungsverband II gel-
ten die für den Abrechnungsverband I in §  60 Ab-
satz  1 Satz  1 und 2 sowie Absatz  3 festgelegten 
Grundsätze. 

  (2) 1Soweit die Anwartschaften und Ansprüche im 
Abrechnungsverband II im Wege der Umlage fi nan-
ziert werden (nicht kapitalgedeckt geführte Ver-
pfl ichtungen), erhebt die Kasse Umlagen gemäß § 61 
Buchstabe a. 2Der Umlagesatz ist gemäß den in § 60 
Absatz  2 für die Ermittlung eines gleichbleibenden 
Finanzierungssatzes dargelegten Grundsätzen zu be-
messen. 3Das aus Umlagen gebildete Puffervermögen 
ist separat von dem aus Pfl ichtbeiträgen gemäß Ab-
satz  3 gebildeten Deckungsvermögen zu führen, zu 
verwalten und fortzuentwickeln. 4Die bezogen auf 
das Gesamtvermögen des Abrechnungsverbands II 
erwirtschafteten Erträge aus Kapitalanlagen einer-
seits und die Aufwendungen für Kapitalanlagen an-
dererseits sind – bei einheitlicher Kapitalanlage – 
dem Deckungsvermögen und dem Puffervermögen 
entsprechend ihrem jeweiligen Anteil am Gesamt-
vermögen des Abrechnungsverbandes II zuzurech-
nen. 5Ein Sanierungsgeld wird nicht erhoben.

  (3) 1Soweit Anwartschaften und Ansprüche im Ab-
rechnungsverband II im Wege der Kapitaldeckung 
fi nanziert werden (kapitalgedeckt geführte Ver-
pfl ichtungen), erhebt die Kasse Pfl ichtbeiträge ge-
mäß §  61 Buchstabe b. 2Der Pfl ichtbeitragssatz ist 
nach den anerkannten Regeln der Versicherungsma-
thematik auf Vorschlag der/des Verantwortlichen 
Aktuarin/Aktuars so festzusetzen, dass die in dem 
gemäß Absatz 1 festgelegten Deckungsabschnitt zu 
entrichtenden Pfl ichtbeiträge zusammen mit dem 
aus den Pfl ichtbeiträgen gemäß §  55 Absatz  3 
Satz 5 gebildeten Deckungsvermögen und den dar-
aus zu erwartenden Einnahmen des Abrechnungs-
verbandes voraussichtlich ausreichen, um die sat-
zungs- und betriebsrentenrechtlichen Verpfl ichtun-
gen aus kapitalgedeckt geführten Anwartschaften 
und Ansprüchen einschließlich der damit verbun-
denen Verwaltungskosten dauerhaft erfüllen zu 
können und die für diese Verpfl ichtungen gebildete 
Deckungsrückstellung zu einem vom Kassenaus-
schuss zu beschließenden Zeitpunkt, spätestens am 
Ende des Deckungsabschnitts, vollständig mit Ver-
mögen zu bedecken. 

  (4) Grundlage für die Festsetzung der Hebesätze für 
die Umlagen und die Pfl ichtbeiträge sind die im ver-
sicherungstechnischen Geschäftsplan niedergelegten 
Berechnungsparameter, für die die Vorgaben des § 60 
Absatz 3 gelten.

  (5) 1Das aus den Umlagen gebildete Puffervermögen 
darf nur dann zur Finanzierung von laufenden Leis-
tungen aus kapitalgedeckt geführten Verpfl ichtungen 
verwendet werden, wenn das Deckungsvermögen 
aufgebraucht ist und gleichzeitig noch kapitalge-
deckt geführte Anwartschaften und Ansprüche zu fi -
nanzieren sind (Sicherungsfall). 2Die Bestimmungen 
zur Bemessung des Umlagesatzes gemäß Absatz  2 
gelten daher mit der Maßgabe, dass der aus den Um-
lagen zu deckende Finanzbedarf unter Berücksichti-
gung eines zu erwartenden Sicherungsfalls ermittelt 
wird, das heißt der für die Sicherstellung der dau-
ernden Erfüllbarkeit der kapitalgedeckt geführten 
Verpfl ichtungen erforderliche Betrag wird bei der 
Bemessung des Umlagesatzes gemäß Absatz 2 mit in 
Ansatz gebracht. 

  (6) 1Kommt die Verantwortliche Aktuarin/der Ver-
antwortliche Aktuar im Zusammenhang mit der pe-
riodischen Überprüfung der Finanzlage gemäß §  7 
Absatz 1 zu der Einschätzung, dass die dauernde Er-
füllbarkeit der Verpfl ichtungen auf der Grundlage 
der erhobenen Umlagen und Pfl ichtbeiträge und der 
künftig erwarteten Überschüsse nicht mehr gewähr-
leistet ist, hat sie/er geeignete Maßnahmen (zum Bei-
spiel die Anpassung der Hebesätze oder des Anteils 
der Umlagefi nanzierung und der kapitalgedeckten 
Finanzierung an der Gesamtfi nanzierung sowie der 
daraus resultierenden Hebesätze) vorzuschlagen, 
über die der Kassenausschuss nach billigem Ermes-
sen entscheidet. 2Soweit der Pfl ichtbeitrag zur Her-
stellung oder Wiederherstellung einer angemessenen 
Kapitalausstattung oder zur Finanzierung der Ver-
stärkung der Berechnungsparameter auf Grund ei-
ner unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehen-
den Änderung der Verhältnisse dient, kann er als 
Sonderzuschlag erhoben und in der Pfl ichtbeitrags-
abrechnung als Bestandteil des Pfl ichtbeitrags ge-
genüber dem Mitglied jeweils gesondert ausgewiesen 
werden.

  (7) 1Kommt die/der Verantwortliche Aktuarin/Ak-
tuar im Rahmen der periodischen Überprüfung der 
Finanzlage gemäß § 7 Absatz 1 zu der Einschätzung, 
dass der Umlagesatz und/oder der Pfl ichtbeitrags-
satz abgesenkt werden können, ohne die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verpfl ichtungen zu gefährden, hat 
sie/er geeignete Entlastungsmaßnahmen vorzuschla-
gen, über die der Kassenausschuss nach billigem Er-
messen entscheidet. 2Der Pfl ichtbeitragssatz ist min-
destens so hoch festzulegen, dass die resultierenden 
Beitragseinnahmen dem Barwert der neu entstehen-
den kapitalgedeckt geführten Anwartschaften zu-
züglich Verwaltungskosten unter den dann gültigen 
Annahmen entsprechen.“

23.  § 62 wird wie folgt geändert:
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 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) 1Die Umlage in den Abrechnungsverbänden 
I und II sowie der Pfl ichtbeitrag im Abrechnungs-
verband II werden als Vomhundertsatz des zu-
satzversorgungspfl ichtigen Entgelts (Absatz  2) 
festgelegt. 2Der Umlagesatz im Abrechnungsver-
band I ist anzupassen, sobald eine der beiden Be-
dingungen für die Erhebung des pauschalen Sa-
nierungsgeldes gemäß §  63 Absatz  3 nicht mehr 
erfüllt ist.“

 b)  Der Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

   „(4) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann 
für Mitglieder der Kasse, die sich in einer wirt-
schaftlichen Notlage befi nden, für die Pfl ichtver-
sicherung geregelt werden, dass für die Zusage 
von Leistungen für die Dauer von bis zu drei Jah-
ren bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. von 
der gemäß § 34 Absatz 2 zugesagten Leistung ab-
gewichen werden kann. 2Dies gilt auch für nicht 
tarifgebundene Mitglieder bei Vorliegen einer be-
trieblichen oder überbetrieblichen Vereinbarung 
mit Zustimmung der Kasse. 3Entsprechend der 
Verminderung der Leistungszusage für die bei 
dem Mitglied beschäftigten Pfl ichtversicherten 
reduziert sich für die Mitglieder insoweit die zu 
tragende Umlagebelastung beziehungsweise der 
an die Kasse zu zahlende Beitrag. 4Die Regelung 
kann über die in Satz  1 genannte Dauer hinaus 
verlängert werden.“

24.  § 63 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
  „3Bei der Ermittlung der Deckungsrückstellung der 

zum Jahresende bestehenden Altverpfl ichtungen ist 
auf die geschäftsplanmäßigen Berechnungsparame-
ter für die Ermittlung der fi ktiven Deckungsrück-
stellung im Rahmen der versicherungstechnischen 
Bilanz gemäß § 66 abzustellen.“

25.  § 64a wird aufgehoben.

26.  Die §§  65 und 66 werden wie folgt gefasst:

 „§ 65

  Fälligkeit der Aufwendungen für die 
 Pfl ichtversicherung

  1Die Aufwendungen für die Pfl ichtversicherung 
(§ 61) sind in dem Zeitpunkt fällig, in dem das zu-
satzversorgungspfl ichtige Entgelt den Versicherten 
zufl ießt. 2Sie müssen bis zum Ende des Kalendermo-
nats der Fälligkeit bei der Kasse eingegangen sein. 
3Zahlungen, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, 
sind bis zum Tage der Gutschrift mit jährlich fünf 
Prozentpunkten über dem am Ende des jeweiligen 
Zinsberechnungszeitraumes geltenden Basiszinssatz 
gemäß §  247 Absatz  1 des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches zu verzinsen.“

 „§ 66

 Überschussverteilung
  (1) 1Im Rahmen der versicherungstechnischen Bi-

lanz für die Pfl ichtversicherung werden die Über-
schüsse jährlich bis zum Jahresende für das voran-
gegangene Geschäftsjahr jeweils getrennt für den 
Abrechnungsverband I und II festgestellt. 2Soweit 
eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei 
die tatsächlich erzielten Kapitalerträge berücksich-
tigt. 3Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
wird die durchschnittliche laufende Verzinsung der 
zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen 
gemäß dem zum Zeitpunkt der Fertigstellung der 
versicherungstechnischen Bilanz jeweils aktuellen 
Geschäftsbericht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht zugrunde gelegt. 4Näheres 
regelt der Technische Geschäftsplan. 

  (2) Soweit Mittel aus dem Abrechnungsverband I 
zur Deckung eines bilanziellen Fehlbetrages gemäß 
§ 59 Absatz 3 Satz 3 in die freiwillige Versicherung 
überführt werden, sind diese Mittel dem Abrech-
nungsverband I bei der Aufstellung der versiche-
rungstechnischen Bilanz als fi ktives Vermögen nach 
Maßgabe des versicherungstechnischen Geschäfts-
plans hinzuzurechnen, um die Versicherten bezogen 

auf die Feststellung der Überschüsse im Ergebnis so 
zu stellen, als ob ein Vermögenstransfer nicht statt-
gefunden hätte.

  (3) Über die Zuteilung von Bonuspunkten entschei-
det der Kassenausschuss nach billigem Ermessen 
auf Vorschlag der/des Verantwortlichen Aktuarin/
Aktuars.

  (4) 1Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen die 
am Ende des laufenden Geschäftsjahres Pfl ichtversi-
cherten sowie die zum gleichen Zeitpunkt beitrags-
frei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Um-
lage-/Pfl ichtbeitragsmonaten erfüllt haben, in Be-
tracht. 2§  32 Absatz  1 Satz  4 gilt entsprechend. 
3Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge von 
Witterungseinfl üssen oder wegen anderer Naturer-
eignisse nach besonderen tarifvertraglichen Vor-
schriften geendet hat und die bei Wiederaufnahme 
der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstellung haben, 
sowie Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der nächs-
ten Saison voraussichtlich wiedereingestellt werden, 
gelten als Pfl ichtversicherte im Sinne des Satzes 1.“

27.  § 79 wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „15b“ durch 
die Angabe „15d“ ersetzt.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) 1Für die zwischen dem 1. Januar 2002 und 
dem 13. Juni 2019 ausgeschiedenen Mitglieder 
gelten die §§  15 bis 15d in der Fassung der 23. 
Satzungsänderung vom 13. Juni 2019 (GV. NRW. 
S. 464) mit folgenden Besonderheiten:

  a)  1§ 15a Absatz 3 gilt mit der Maßgabe, dass die 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitglied-
schaft maßgeblichen Berechnungsparameter 
zu berücksichtigen sind. 2Sämtliche Berech-
nungsparameter sowie die Berechnungsme-
thode regeln die als Anhang zu dieser Satzung 
beschlossenen Durchführungsvorschriften zu 
den §§ 15a ff., 59a ff., 79 abschließend.

  b)  1Hat das ausgeschiedene Mitglied den bisheri-
gen Ausgleichsbetrag nicht oder nicht voll-
ständig gezahlt und wählt es nicht das Erstat-
tungsmodell mit Schlusszahlung, hat es den 
Ausgleichsbetrag gemäß Buchstabe a) abzüg-
lich des Anteils, den es bereits gezahlt hat, zu 
bezahlen. 2Die Kasse teilt dem ausgeschiede-
nen Mitglied die Höhe der noch ausstehenden 
Forderungen schriftlich mit. 3Der Ausgleichs-
betrag ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Zugang der schriftlichen Forderungsmittei-
lung der Kasse vom ausgeschiedenen Mitglied 
zu begleichen. 

  c)  Für das Erstattungsmodell gelten die §§  15 
und 15b mit folgenden Maßgaben: 

   aa)  1Die Frist zur Ausübung des Wahlrechts 
gemäß § 15 Absatz 2 beginnt am Tag nach 
Zugang der auf Grundlage dieser Sat-
zungsänderung übermittelten schriftli-
chen Mitteilung der Kasse über die Höhe 
des Ausgleichsbetrags sowie der Beträge 
nach dem Erstattungsmodell mit Schluss-
zahlung. 2Dieser Mitteilung wird ein ver-
sicherungsmathematisches Gutachten 
entsprechend § 15 Absatz 2 Satz 2 beige-
fügt. 

   bb)  1Ist der Ausgleichsbetrag bereits teilweise 
oder vollumfänglich gezahlt worden, wird 
dieser zuzüglich einer Verzinsung in Höhe 
der im Abrechnungsverband I seit dem 
Zeitpunkt der Zahlung des Ausgleichsbe-
trags erzielten jährlichen Nettoverzinsung 
der Kasse dem ausgeschiedenen Mitglied 
unter Verrechnung nach Doppelbuchstabe 
cc Satz 2 zurückgewährt.

   cc)  1Der Zeitraum für die Erstattung künfti-
ger Aufwendungen der Kasse gemäß § 15b 
Absatz 4 beginnt mit dem Monat, der der 
Entscheidung des Mitglieds für die Wahl 
des Erstattungsmodells folgt. 2Die in der 
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Zeit vom Ausscheiden bis zum Beginn des 
Erstattungszeitraums bereits erbrachten 
Aufwendungen der Kasse (§ 15b Absatz 4) 
zuzüglich Verwaltungskosten in Höhe von 
2 v.H. sind als Einmalbetrag vom ausge-
schiedenen Mitglied zu erstatten. 3Der 
Einmalbetrag ist dabei jährlich um die 
Höhe der jeweiligen jährlichen Infl ations-
rate in Deutschland zu erhöhen. 4Dieser 
nach den Sätzen 2 und 3 ermittelte Ein-
malbetrag wird mit einem gemäß Doppel-
buchstabe bb zurückzuzahlenden und 
verzinsten Ausgleichsbetrag verrechnet. 
5Soweit dies nicht möglich ist, wird der 
noch verbleibende Einmalbetrag über den 
gesamten Erstattungszeitraum auf die 
nach §  15b Absatz  1 zu erbringenden 
Zahlungen gleichmäßig verteilt. 6Die 
Kasse teilt dem ausgeschiedenen Mitglied 
die Höhe der gegebenenfalls noch ausste-
henden Forderungen schriftlich mit. 
7Diese sind innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Forderungsmitteilungen vom 
ausgeschiedenen Mitglied zu begleichen. 
8Ergibt sich bei der Verrechnung nach 
Satz  4 für das ausgeschiedene Mitglied 
ein Guthaben, zahlt die Kasse dieses an 
das ausgeschiedene Mitglied aus.

   dd)  Für von ausgeschiedenen Mitgliedern ge-
mäß §  15b in der Fassung der 17. Sat-
zungsänderung vom 7. Juni 2013 (GV. 
NRW. S.  452) bereits gezahlte Amortisa-
tions- und Differenzbeträge gilt Doppel-
buchstabe bb ohne Verrechnung nach 
Doppelbuchstabe cc Satz  4 entspre-
chend.“

   Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

   „(5) Für die zwischen dem 14. Juni 2019 und dem 
31. Dezember 2023 ausgeschiedenen Mitglieder 
gelten die §§  15 bis 15d in der Fassung der 23. 
Satzungsänderung vom 13. Juni 2019 (GV. NRW. 
S.  464), jedoch mit der Maßgabe, dass die Rege-
lung zur Verzinsung des fi nanziellen Ausgleichs 
nach §  15a Absatz  5 Satz  4 nicht angewendet 
wird und im Hinblick auf die möglichen Siche-
rungsmittel § 15b Absatz 2 Satz 2 in der Fassung 
der 24. Satzungsänderung vom 7. Juni 2023 [ein-
setzen: Fundstelle dieser Änderungssatzung] 
gilt.“

28.  Nach § 79 wird folgender § 79a eingefügt:

 „§ 79a

  Vollständige Beibehaltung der kapitalgedeckten 
 Finanzierung im Abrechnungsverband II

  (1) 1Die Kasse hat aufgrund der ausdrücklichen Zu-
stimmung einer nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik bestimmten ausreichend 
großen Zahl von Mitgliedern im Abrechnungsverband 
II eine hybride Finanzierung zum 1. Januar 2024 
durch die 24. Satzungsänderung vom 7. Juni 2023 ein-
gerichtet. 2Für die Mitglieder, die der Umstellung der 
kapitalgedeckten Finanzierung auf eine hybride Fi-
nanzierung nicht fristgerecht in Textform zugestimmt 
haben, wird die Kasse innerhalb des Abrechnungs-
verbandes II ein eigenes Versichertenkollektiv mit ei-
genem Vermögensstock einrichten, soweit die Zahl 
dieser Mitglieder nach den anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik ausreichend groß ist. 3Ist 
die Zahl der Mitglieder, die ihre Zustimmung zur 
Umstellung der kapitalgedeckten Finanzierung auf 
eine hybride Finanzierung nicht fristgerecht abgege-
ben haben, zu klein, gilt Satz 1 auch für diese Mitglie-
der, sofern diese nicht von ihrem Sonderkündigungs-
recht zum Ablauf des 31. Dezember 2023 Gebrauch 
gemacht haben.

  (2) 1Im Fall von Absatz 1 Satz 2 gilt für die dort ge-
nannten Mitglieder diese Satzung mit den folgenden 
Besonderheiten. 2Abweichend von §  55 Absatz  3, 
§ 60a und § 62 schuldet das Mitglied für den Zeit-
raum ab dem 1. Januar 2024 ausschließlich Pfl icht-
beiträge, die sich durch Anwendung eines Beitrags-

satzes auf die Bemessungsgrundlage der zusatzver-
sorgungspfl ichtigen Entgelte ergeben. 3Umlagen 
nach § 60a Absatz 2 werden also nicht erhoben. 4Bei 
der durch den Kassenausschuss nach den anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik auf Vor-
schlag der/des Verantwortlichen Aktuarin/Aktuars 
vorzunehmenden Festsetzung des Beitragssatzes 
sind §  60a Absatz  3 Satz  2 und Absatz  7 dement-
sprechend mit der Maßgabe anzuwenden, dass das 
aus den Umlagen gebildete Puffervermögen nicht 
zur Finanzierung von laufenden Leistungen aus ka-
pitalgedeckt geführten Verpfl ichtungen verwendet 
werden darf und nur das eigene Versichertenkollek-
tiv sowie der eigene Vermögensstock nach Satz 1 ein-
bezogen wird. 5§ 60a Absatz 5 Satz 1 fi ndet für Mit-
glieder im Sinne von Satz  2 keine Anwendung. 
6§ 60a Absatz 6 Satz 1 fi ndet für Mitglieder im Sinne 
von Satz  2 mit der Maßgabe Anwendung, dass die 
Erhebung einer Umlage auch in diesem Fall nicht in 
Betracht kommt. 

  (3) Wenn und soweit innerhalb des ausschließlich im 
Wege des Kapitaldeckungsverfahren geführten Versi-
cherungskollektivs die Risikotragfähigkeit so weit 
absinkt, dass eine Kalkulation der Beiträge nach 
besten Schätzwerten nicht mehr den anerkannten 
Regeln der Versicherungsmathematik entspricht, 
können nach Maßgabe des Technischen Geschäfts-
plans auf Vorschlag der/des Verantwortlichen Aktua-
rin/Aktuars zusätzliche Sicherheiten bei der Kalku-
lation der Pfl ichtbeiträge für dieses Versicherungs-
kollektiv berücksichtigt werden.“

Artikel 2
Inkrafttreten

1Diese Satzungsänderung einschließlich der Neufassung 
der Durchführungsvorschriften zu den §§  15ff., 59a ff. 
und 79 der Satzung (Anhang zur Satzung – Teil 3 –) tritt 
vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2024 in Kraft. 
2Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nummer 2, 3, 4, 6 
und 18 am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Odenthal-Altenberg, den 7. Juni 2023

P r z y b y l l a

Vorsitzender des Kassenausschusses

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Vierundzwanzigste Änderung der Sat-
zung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) 
hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen am 
23. Juni 2023 angenommen. Sie wird nach § 13 Absatz 4 
Satz 1 des Gesetzes über die kommunalen Versorgungs-
kassen und Zusatzversorgungskassen im Lande Nord-
rhein-Westfalen bekannt gemacht.

Köln, den 14. Juli 2023

Rheinische Versorgungskassen

Die Leiterin der Kassen

U l r i k e  L u b e k
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Anhang zur Satzung (Teil 3) 
 

Die Durchführungsvorschriften zu §§ 15 ff., 59a ff. und 79 der Satzung (Teil 3) in der Fassung 
der 24. Satzungsänderung vom 7. Juni 2023 (GV. NRW. S. 452) werden wie folgt neu gefasst 
und erlassen; die Neufassung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2024 in Kraft: 
 

Durchführungsvorschriften zu den §§ 15 ff., 59a ff. und 79 der Satzung 
 
A. Formen des finanziellen Ausgleichs bei Beendigung der Mitgliedschaft  

I. Generelle Festlegungen zu Verpflichtungsbarwerten nach §§ 15a Abs. 2 und 59b 

Abs. 2 der Satzung 

Der Barwert einer einzelnen Verpflichtung errechnet sich nach § 15a Abs. 2 bzw. § 59b Abs. 3 

der Satzung wie folgt und wird anschließend auf volle Euro gerundet:  

 Versicherte  =      4 € 12 

 Rentner  =      (  €) 12 

Die verwendeten Barwertfaktoren (BWF) sind auf eine Anwartschaft in Höhe von 1 Euro bzw. 

einen Anspruch in Höhe von 1 Euro – jeweils auf Jahresbasis – normiert und in einer 

entsprechenden Barwertfaktorentabelle hinterlegt (§ 15a Abs. 3 bzw. § 59b Abs. 4 der Satzung). 

Der insgesamt einem Mitglied zuzuweisende Verpflichtungsbarwert ergibt sich durch 

Summation der Barwerte der einzelnen Verpflichtungen über alle Verpflichtungen, die dem 

Mitglied zuzurechnen sind (siehe Abschnitt A.V). 

 

II. Ausgleichsbetrag als Einmalzahlung nach § 15a der Satzung bei Ausscheiden aus 

dem Abrechnungsverband I 

Bei Ausscheiden aus einem Abrechnungsverband der Pflichtversicherung ist der 

Ausgleichsbetrag für umlagefinanzierte Verpflichtungen als Einmalzahlung zu leisten, sofern 

sich das ausgeschiedene Mitglied nicht für das Erstattungsmodell (§ 15b der Satzung) 

entscheidet.  

Der Ausgleichsbetrag ergibt sich, indem der in Abschnitt A.I beschriebene 

Verpflichtungsbarwert mit 1,02 multipliziert wird. 

In den Fällen des § 15 Abs. 6 der Satzung erfolgt eine anteilige Kürzung der Barwerte im 

Verhältnis der Summe der Entgelte der übergegangenen Pflichtversicherten zu der Summe der 

Entgelte aller Pflichtversicherten des ausgeschiedenen Mitglieds. 
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Auf den Ausgleichsbetrag wird gemäß § 15a Abs. 4 der Satzung überschüssiges Vermögen 

angerechnet. Dafür ist zunächst das mindestens erforderliche Vermögen (§ 15a Abs. 4 Satz 1 

bzw. § 60a Abs. 4 der Satzung) zu ermitteln, das benötigt wird, um die auf Basis der im 

versicherungstechnischen Geschäftsplan für die Ermittlung des Finanzbedarfs im 

Abrechnungsverband I gemäß § 60 Abs. 3 der Satzung niedergelegten Parameter und des vom 

Kassenausschuss beschlossenen Finanzierungssatzes von 7,75 % (Abrechnungsverband I) bzw. 

5,6 % (Abrechnungsverband II) der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte für den 

Deckungsabschnitt ermittelten Ausgaben vollständig decken zu können, ohne dass am Ende 

des Deckungsabschnitts ein Restvermögen verbleibt. 

Die für den aktuellen, am 01.01.2024 beginnenden Deckungsabschnitt maßgeblichen 

Berechnungsparameter im versicherungstechnischen Geschäftsplan gemäß § 60 Abs. 3 bzw. 

§ 60a Abs. 4 der Satzung sind: 

Biometrie: Heubeck Richttafeln 2018 G mit auf 50 % der Tafelwerte reduzierten 

Invalidisierungswahrscheinlichkeiten ohne weitere Modifikatione n 

(insbesondere Generationenverschiebung) 

Pensionierungsalter: Ansatz eines Pensionierungsalters durchschnittlich zwei Jahre 

unterhalb der individuellen Regelaltersgrenze nach RV-

Altersgrenzenanpassungsgesetz 

Bestandsentwicklung: Der Pflichtversichertenbestand wurde hinsichtlich seiner weiteren 

Entwicklung anzahlmäßig als konstant unterstellt. 

Verzinsung p.a.: Abrechnungsverband I: 2,50 % bis 2030, dann um 0,25 % p.a. bis 

2032 und danach 3,25 % 

Abrechnungsverband II: 1,75 % bis 2027, dann um 0,25 % p.a. bis 

2032 und danach 3,25 % 

Entgeltsteigerung p.a.: Dem letzten Tarifabschluss gemäß wird für 2023 0 %, für 2024 der 

Sockelbetrag 200 € zuzüglich 5,5 % und ab 2025 werden 2,0 % p.a. 

angesetzt. Zusätzlich wird ein Karrieretrend entsprechend einer 

Auswertung des Personenbestandes berücksichtigt. 

Bonuspunkte p.a.: Ohne 

Rentendynamik p.a.: 1,0 % 

Verwaltungskosten: 2,0 % p.a. von 4 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 

(fiktive Beiträge) während der Anwartschaftsphase und 1,0 % p.a. 
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der laufenden Renten in der Leistungsphase, im 

Abrechnungsverband I pauschal jeweils um 30 % erhöht 

Beitragsfrei Versicherte im Ausgangsbestand, die das 70. Lebensjahr bereits überschritten 

haben, wurden aus dem Datenbestand entfernt, weil von einem Abruf der Rente nicht mehr 

auszugehen ist. 

Die am 31.12.2022 vorhandene Verpflichtung der beitragsfrei Versicherten ohne erfüllte 

Wartezeit wird zu 55 % berücksichtigt. Für die Fluktuation der pflichtversicherten 

Beschäftigten ohne erfüllte Wartezeit wurde auf Grundlage der beobachteten altersabhängigen 

Übergänge im Abrechnungsverband I ein Vektor abgeleitet, der zu 27 % angesetzt wird. 

 

Für das mindestens erforderliche Vermögen für umlagefinanzierte Verpflichtungen gemäß § 

15a Abs. 4 Satz 1 der Satzung ergeben sich folgende Werte: 

Jahr1 

mindestens erforderliches Vermögen im 

Abrechnungsverband I am Ende des 

Jahres ( ö ) 

mindestens erforderliches Vermögen 

im Abrechnungsverband II am Ende 

des Jahres ( ö ) 

2023 1.468.518.039 € 0 € 

2024 1.782.109.381 € 0 € 

2025 2.097.352.666 € 0 € 

2026 2.419.540.124 € 0 € 

2027 2.750.749.319 € 0 € 

2028 3.090.237.150 € 0 € 

Für das Mindestvermögen im vorangegangenen Deckungsabschnitt des Abrechnungsverbandes 

I sind unter Berücksichtigung der Durchführungsvorschriften vom 13. Juni 2019 folgende 

Werte maßgeblich: 

Jahr mindestens erforderliches Vermögen am 

Ende des Jahres ( ö ) 

2018 4.713.802.822 € 

2019 4.900.260.152 € 

2020 5.076.982.668 € 

2021 5.251.087.312 € 

                                              
1 Unabhängig von einer möglichen früheren Überprüfung des Finanzierungssatzes sind hier die Werte 
bis zur satzungsgemäß spätesten Überprüfung ausgewiesen. 
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2022 5.424.120.664 € 

2023 5.595.499.251 € 

 

Für das Mindestvermögen gemäß § 15a Abs. 4 Satz 2 der Satzung ergibt sich dann: ö= 1   +  _  ö  

wobei 

Jahr Bilanzjahr vor Ausscheiden des Mitglieds 

Für Ausscheidestichtage bis einschließlich zum Ablauf des 31. Dezember eines Jahres ist das 

dem Jahr des Ausscheidens vorhergehende Bilanzjahr zur Bestimmung des anrechenbaren 

Vermögens zugrunde zu legen.     Summe der Entgelte des Mitglieds auf Grundlage 

der für das Bilanzjahr vor Ausscheiden des Mitglieds gemeldeten Daten     Summe der Entgelte aller Mitglieder des 

jeweiligen Abrechnungsverbands auf Grundlage der für das Bilanzjahr vor 

Ausscheiden des Mitglieds gemeldeten Daten   _   Summe der jeweils zuletzt gemeldeten Entgelte aller weiteren seit 

Beginn des Deckungsabschnitts  und vor dem Ausscheiden des Mitglieds bereits 

aus dem aus dem jeweiligen Abrechnungsverband bereits ausgeschiedenen 

Mitglieder. Die Entgeltsumme wird für jedes ausgeschiedene Mitglied für den 

Zeitraum vom Ausscheiden des jeweiligen weiteren bereits ausgeschiedenen 

Mitglieds bis zum für das ausscheidende Mitglied maßgeblichen Stichtag jeweils 

mit der gem. § 60 Abs. 3 für den Deckungsabschnitt maßgeblichen Entgeltdynamik 

nach versicherungstechnischem Geschäftsplan dynamisiert. 

Liegt der tatsächliche Wert des zum letzten Jahresabschluss vor dem Ausscheiden des Mitglieds 

bilanziell ausgewiesenen Teilvermögens (Abrechnungsverband I) bzw. Puffervermögens 

(Abrechnungsverband II) des jeweiligen Abrechnungsverbands ( ö ) über dem Wert 

des errechneten Mindestvermögens, so wird dem Mitglied anteilig Vermögen wie folgt  

angerechnet ( ö .): 

= 1   +  _  ö  
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ö .=     {30% + 5% ; 100%}
ö ö  

mit 

Jahr  Bilanzjahr vor Ausscheiden des Mitglieds 

U  Anzahl vollendeter Kalenderjahre mit Umlagezahlungen des Mitglieds vor 

Beendigung der Mitgliedschaft 

Liegt der tatsächliche Wert des zum letzten Jahresabschluss vor dem Ausscheiden des Mitglieds 

bilanziell ausgewiesenen Vermögens des Abrechnungsverbandes I bei Erstellung des 

Gutachtens über den Ausgleichsbetrag noch nicht vor, kann dieser geschätzt werden. 

III. Erstattungsmodell gemäß § 15b der Satzung für umlagefinanzierte Verpflichtungen 

1. Allgemein 

Der jährliche Erstattungsbetrag umfasst die Aufwendungen der Kasse zur Erfüllung der 

Ansprüche von Rentnern gemäß § 15a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a der Satzung bezogen 

auf das jeweilige Jahr, ggf. gemäß Nr. 2 erhöht oder vermindert. 

2. Erhöhung und Verminderung des Erstattungsbetrags gemäß § 15b Abs. 4 Satz 2 der 

Satzung 

Die jährlichen Aufwendungen der Kasse aus der Pflichtversicherung nach § 15b Abs. 4 

der Satzung  

a. erhöhen sich bei Vorliegen der Voraussetzungen nach §§ 15 Abs. 5 Satz 2 der 

Satzung im ersten Jahr des Erstattungszeitraums um den Barwert gemäß § 15a der 

Satzung der anteilig nach § 15 Abs. 4 Satz 2 der Satzung in Verbindung mit § 15 

Abs. 4 Satz 4 der Satzung und V. Abs. (5) bis (8) dieser Durchführungsvorschriften 

zugerechneten Anwartschaften und Ansprüche aufgrund früherer 

Pflichtversicherungen. Alternativ kann der so bestimmte Einmalbetrag auch verteilt 

auf bis zu zwanzig gleichen Jahresraten jeweils zusätzlich zu den jährlichen 

Aufwendungen nach § 15b Abs. 4 der Satzung zugeführt werden. Dies gilt 

entsprechend für die Fälle nach §§ 12 Abs. 5 Satz 4 und 15c Satz 2 der Satzung, 

wenn für das Erstattungsmodell optiert wird bzw. für die Fälle nach §§ 59a Abs. 7 

ö .
=     {30% + 5% ; 100%} ö ö  
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Satz 2 und 59ae Abs. 7 Satz 5der Satzung, wenn von der Option des § 59c der 

Satzung in der Form einer ratenweisen Tilgung Gebrauch gemacht wird. 

b. erhöhen sich – außer in den Fällen des § 15 Abs. 6 der Satzung – in dem Jahr des 

Erstattungszeitraums für ehemalige Versicherte des ausgeschiedenen Mitglieds, die 

zu einem anderen Mitglied der Kasse wechseln oder auf eine andere Kasse 

übergeleitet werden, um den Barwert der betreffenden Ansprüche und 

Anwartschaften gemäß § 15a der Satzung. 

c. vermindern sich bei Überleitungsannahmen im betreffenden Jahr um den Barwert 

gemäß § 15a der Satzung für ehemalige Versicherte des ausgeschiedenen Mitglieds. 

Die betreffenden Barwerte sind zum Stichtag der jeweils eingetretenen Veränderung, 

allerdings mit den zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft maßgeblichen 

Barwertfaktoren zu bestimmen.  

In den Fällen des § 15 Abs. 4 der Satzung erfolgt eine anteilige Verminderung sowohl 

der laufenden Erstattungsbeträge als auch der Schlusszahlung in Form einer anteiligen 

Kürzung der zu leistenden Beträge im Verhältnis der Summe der Entgelte der 

übergegangenen Pflichtversicherten zu der Summe der Entgelte aller Pflichtversicherten 

des ausgeschiedenen Mitglieds. 

3. Verminderung durch anzurechnendes Vermögen gemäß § 15a Abs. 4 der Satzung 

Während des Erstattungszeitraums sind die Rentenzahlungen in voller Höhe zu erstatten. 

Eine Anrechnung des Vermögens erfolgt mit der Schlusszahlung. Dabei wird das 

anrechenbare Vermögen zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft betragsmäßig 

gemäß Abschnitt I festgestellt und jährlich bis zur Schlusszahlung mit der laufenden 

Durchschnittsverzinsung der Kasse verzinst. 

Damit ergibt sich als anrechenbares Vermögen ( ö . ): 

ö . = ö . (1 + )= +1  

mit 

 laufende Durchschnittsverzinsung des Jahres i im 

Abrechnungsverband I als Summe der Kapitalerträge und 

Aufwendungen für Kapitalanlagen ohne Abgangsgewinne , 

Abgangsverluste, sowie außerplanmäßige Zu- und Abschreibung für 
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das laufende Jahr, dividiert durch (Kapitalanlagen Jahresanfang + 

Kapitalanlagen Jahresende) /2 

 Jahr der Beendigung der Mitgliedschaft 

 Jahr der Schlusszahlung ö . anrechenbares Vermögen wie unter A.I. festgestellt 

IV. Einmalbetrag gemäß § 59b der Satzung bei Ausscheiden aus dem 

Abrechnungsverband II 

Der finanzielle Ausgleich bei Ausscheiden aus dem Abrechnungsverband II setzt sich 

zusammen aus einem Teil für kapitalgedeckt geführte Verpflichtungen und einem Teil für 

umlagefinanziert geführte Verpflichtungen. Der Teil des finanziellen Ausgleichs, der für 

umlagefinanziert geführte Verpflichtungen zu zahlen ist, bestimmt sich nach Maßgabe der 

Abschnitte A.I bis A.III sowie A.V. Der Teil des finanziellen Ausgleichs, der für kapitalgedeckt 

geführte Verpflichtungen zu zahlen ist, bestimmt sich nach Maßgabe des Abschnitts A.I sowie 

der Bestimmungen in diesem Abschnitt und in Abschnitt A.V. 

1. Berechnung des Einmalbetrags 

Für den Einmalbetrag nach § 59b Abs. 1 der Satzung ist für die Bestimmung des 

finanziellen Ausgleichs zunächst der Barwert der kapitalgedeckten Verpflichtungen, die 

dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind (im Folgenden: Verpflichtungsbarwert) 

und die Summe der Barwerte aller kapitalgeckten Verpflichtungen (im Folgenden: 

Gesamtverpflichtungsbarwert) zu ermitteln. 

Sowohl die Berechnung des Verpflichtungsbarwerts als auch die Berechnung des 

Gesamtverpflichtungsbarwerts erfolgt wie in Abschnitt A.I dargelegt. 

Die weitere maßgebliche Größe für die Bestimmung und Festsetzung des Einmalbetrags 

nach § 59b der Satzung ist die Unterfinanzierungsquote.  

Sie berechnet sich nach folgender Formel: 

1Unterfinanzierungsquote Ausfinanzierungsquote  mit = ,( ) ,  mit 

DV Deckungsvermögen nach § 55 Abs. 3 Satz 5 der Satzung 

G Gesamtverpflichtungsbarwert der kapitalgedeckten Verpflichtungen nach § 59b 

Abs. 1 Satz 3 der Satzung 
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A Abzugsbetrag für Verpflichtungsbarwert von Betriebsrentenberechtigten und 

Versicherten bereits zuvor aus dem Abrechnungsverband II ausgeschiedener 

Mitglieder, ermittelt mit den Rechnungsgrundlagen des 

Gesamtverpflichtungsbarwertes 

Für Ausscheidestichtage bis einschließlich zum Ablauf des 31. Dezember eines Jahres ist 

das dem Jahr des Ausscheidens vorhergehende Bilanzjahr zur Bestimmung der 

Unterfinanzierungsquote zugrunde zu legen.  Liegen die entsprechende Werte bei 

Erstellung des Gutachtens über den finanziellen Ausgleich noch nicht vor, können diese 

geschätzt werden. 

Der nach § 59b der Satzung zu leistende Einmalbetrag ist dann das Produkt aus 

Unterfinanzierungsquote und Verpflichtungsbarwert des ausgeschiedenen Mitglieds 

unter Berücksichtigung einer Verwaltungskostenpauschale von 2 v. H.: 

Einmalbetrag = Unterfinanzierungsquote * Verpflichtungsbarwert * 1,02 

 

2. Ratenweise Tilgung nach § 59c der Satzung 

Es seien dazu: 

N0 Anzahl der Jahresraten 

i Zins nach § 59b Abs. 4 Satz 3 der Satzung (der zum Zeitpunkt des Ausscheidens in 

der Deckungsrückstellungsverordnung festgelegte Zinssatz, höchstens jedoch ein 

Zinssatz von 2,75 v.H.) 

E Einmalbetrag nach § 59b der Satzung 

Damit ergibt sich für die jährlichen Raten: ä  = ((1 + ) (1 + )) 

3. Nachträgliche Neuberechnung nach § 59d der Satzung 

Die Vergleichswerte gemäß § 59d Abs. 1 werden anhand eines jährlichen iterativen 

Verfahrens und jährlich fortgeschriebener Werte ermittelt. 

Es seien dazu: 

t0 Jahr der Beendigung der Mitgliedschaft bzw. der letzten Neuberechnung 

t aktuelles Jahr der iterativen Fortschreibung der Werte 

tn Jahr der aktuellen Neuberechnung 

i Rechnungszins nach § 59b Abs. 3 Satz 4 der Satzung 
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 Verpflichtungsbarwert nach § 59b Abs. 1 Satz 1 der Satzung zum Zeitpunkt der 

Beendigung der Mitgliedschaft zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 2 

v.H.  

DVtI Nettoverzinsung des Jahres t im Abrechnungsverband II als Summe der 

Kapitalerträge abzüglich der Aufwendungen für Kapitalanlagen für das laufende 

Jahr dividiert durch (Kapitalanlagen Jahresanfang + Kapitalanlagen Jahresende) /2 

ANt Barwert der ausstehenden Ratenzahlungen im Fall der jährlichen Ratenzahlung 

(sonst 0) für Jahr t: = (1 + )1 0+ 0 (1 + )
 

 wobei RA die bei erstmaliger Berechnung bzw. bei letztmaliger Neuberechnung 

festgelegte jährliche Rate ist und 0 die Anzahl der (noch) zu leistenden 

Ratenzahlungen bei erstmaliger Berechnung bzw. bei letztmaliger Neuberechnung 

 

Für die Definition des Startwerts der Iteration 0 sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

(i) Im Falle der ersten Neuberechnung ist für den Startwert 0 zu berücksichtigen, dass 
der Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft nicht auf einen 31.12. fallen könnte: 

0 = 1 + 0 360 0 1 + 0 720, 
wobei 

0 auf den Zeitraum zwischen der Beendigung der Mitgliedschaft und dem 31.12. 
desselben Jahres entfallende Rentenzahlungen zuzüglich einer auf sie entfallenden 
Verwaltungskostenpauschale von 2 v.H. sowie die für Überleitungen geleisteten 
Barwertzahlungen, 

T Anzahl der Tage vom Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft bis zum 31.12. 
desselben Jahres, wobei jeder Monat mit 30 Tagen gezählt wird. 

 

(ii) Für die übrigen Neuberechnungen gilt 

0   Verpflichtungsbarwert nach § 59b Abs. 1 Satz 1 der Satzung zum Zeitpunkt der 

letzten Neuberechnung zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von 2 v.H.. 

Rt Rentenzahlung des Jahres t an die auf das Mitglied entfallenden 

Leistungsempfänger zuzüglich einer auf sie entfallenden Verwaltungskostenpauschale 

von 2 v.H. sowie die für Überleitungen geleisteten Barwertzahlungen 
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Damit ergibt sich der jährlich fortgeschriebene Wert wie folgt: = ( 1 1 + ) (1 + ) + (1 + )12  
für 0 < .   

Schließlich erhält man den Vergleichswert als .  

Ist der neu ermittelte Verpflichtungsbarwert zuzüglich einer auf sie entfallenden 

Verwaltungskostenpauschale von 2 v.H. geringer als der Vergleichswert, hat die Kasse 

dem ausgeschiedenen Mitglied den Differenzbetrag zu erstatten; im umgekehrten Fall ist 

das ausgeschiedene Mitglied verpflichtet, den Differenzbetrag innerhalb eines Monats ab 

Zugang der Mitteilung an die Kasse zu zahlen. 

Im Falle einer Ratenzahlung nach § 59c der Satzung wird der Differenzbetrag auf die 

verbleibenden restlichen Raten umgelegt. Dazu wird die Formel unter A. IV. 2. mit der 

Maßgabe angewendet, dass N als die noch ausstehenden jährlichen Raten definiert wird 

und E als Differenzzwischen dem neu ermittelten Verpflichtungsbarwert zuzüglich einer 

Verwaltungskostenpauschale von 2 Prozent und dem Vergleichswert. Die so ermittelten 

zusätzlichen ggf. negativen Ratenhöhe wird auf die bis zur Neuberechnung maßgebliche 

Ratenhöhe addiert.  

Der Neuberechnungszeitraum kann maximal auf 20 Jahre vereinbart werden und darf 

dabei im Falle einer Ratenzahlung nach § 59c der Satzung die Länge des 

Ratenzahlungszeitraums nicht übersteigen. Der Neuberechnungszeitraum endet 

automatisch spätestens, wenn alle auf das ausgeschiedene Mitglied entfallenden 

Verpflichtungen erloschen sind. 

V. Einzubeziehende Verpflichtungen 

(1) Die Anwartschaften und Ansprüche je Abrechnungsverband werden jeweils in der Höhe 

in Ansatz gebracht, wie sie zum Stichtag der Beendigung der Mitgliedschaft im Sinne 

einer einheitlichen Pflichtversicherung gemäß §§ 15a Abs. 1 Satz 3, 59b Abs. 2 Satz 2 

i.V.m. § 17 Satz 3 der Satzung als Verpflichtung auf dem jeweiligen Abrechnungsverband 

lasten. 

(2) Dabei ist zu differenzieren nach umlagefinanzierten und kapitalgedeckten 

Verpflichtungen. Verpflichtungen im Abrechnungsverband I sind vollständig 

umlagefinanziert und Verpflichtungen im Abrechnungsverband II sind teilweise 

kapitalgedeckt und teilweise umlagefinanziert. Für umlagefinanzierte Verpflichtungen 
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sind die Regelungen in den Abschnitten A.I bis A.III anzuwenden und für kapitalgedeckte 

Verpflichtungen die Regelungen in Abschnitt A.I und A.IV. 

(3) Dem ausgeschiedenen Mitglied zuzurechnen sind die unverfallbaren Anwartschaften von 

Pflichtversicherten und beitragsfrei Versicherten nach § 16 Abs. 1 Buchstabe a und 

Buchstabe b der Satzung (im Folgenden: Versicherte) sowie die Ansprüche von 

Betriebsrentenberechtigten und künftige Ansprüche von deren Hinterbliebenen nach § 30 

der Satzung (im Folgenden: Rentner) des jeweiligen Abrechnungsverbands, sofern das 

ausgeschiedene Mitglied der letzte Arbeitgeber dieser Versicherten und Rentner war. 

(4) Beitragsfrei Versicherte im Ausgangsbestand, die das 70. Lebensjahr bereits 

überschritten haben, wurden aus dem Datenbestand entfernt, weil von einem Abruf der 

Rente nicht mehr auszugehen ist. 

(5) Soweit für Fallgestaltungen im Rahmen der Regelungen nach §§ 12 Abs. 5 Satz 4, 15 

Abs. 5 Satz 2, 15c Satz 2, 59a Abs. 7 Satz 2 und 59a Abs. 7 Satz 5 der Satzung keine 

eindeutige Zurechnung unverfallbarer Anwartschaften beitragsfrei Versicherter sowie der 

Ansprüche von Betriebsrentenberechtigten möglich ist, erfolgt eine pauschalierte 

Zurechnung entsprechend der Anzahlwerte (Kopfzahlen). 

(6) Die Vorgehensweise der pauschalierten Zurechnung wird im Folgenden am Beispiel der 

Ausgliederung dargestellt, wobei die dargestellte Vorgehensweise grundsätzlich für alle 

Fallgestaltungen nach Abs. (5) entsprechend Anwendung findet. 

(7) Für den Fall, dass das ausgeschiedene Mitglied durch Ausgliederung ganz oder teilweise 

aus einem anderen Mitglied des Abrechnungsverbands hervorgegangen ist, sind diesem 

auch Ansprüche und Anwartschaften aufgrund früherer Pflichtversicherungen 

(beitragsfrei Versicherte mit erfüllter Wartezeit und 

Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger) über das ausgliedernde Mitglied 

zuzurechnen. Sofern keine eindeutige Zuordnung möglich ist, erfolgt eine pauschalierte 

Hinzurechnung durch Multiplikation der Summe der Barwerte aller beitragsfrei 

Versicherten mit erfüllter Wartezeit und Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger , 

für die das ausgliedernde Mitglied der letzte Arbeitgeber war, mit dem Faktor _ ü , die gemäß den folgenden zwei Schritten ermittelt wird. 

Im ersten Schritt wird die Rechengröße  berechnet: 

= ä ä , 
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wobei: ä   Anzahl der ausgegliederten Beschäftigten, die am Tag 

vor der Ausgliederung über das ausgliedernde Mitglied 

pflichtversichert waren ä   Gesamtanzahl der Beschäftigten, die am Tag vor der 

Ausgliederung über das ausgliedernde Mitglied 

pflichtversichert waren 

(8) Im zweiten Schritt ist zu berücksichtigen, dass die am Tag vor der Ausgliederung 

vorhandenen beitragsfrei Versicherten und Leistungsempfänger, die dem ausgegliederten 

Bereich pauschal hinzuzurechnen sind, den Bestand  im weiteren Zeitablauf aus 

biometrischen Gründen sukzessive verlassen werden. Gleichzeitig entsteht bei dem 

ausgegliederten Bereich im selben Zeitraum zunehmend ein eigener Bestand an 

beitragsfrei Versicherten und Leistungsempfängern, die dem ausgegliederten Bereich 

unmittelbar zuzurechnen sind. Mit wachsendem zeitlichen Abstand zwischen 

Ausgliederung und Ausscheiden des aus dem ausgegliederten Bereich hervorgegangenen 

Mitglieds genügt also zunehmend eine isolierte Betrachtung des ausgegliederten Bereichs 

und die Hinzurechnung ist bei einem sehr langen Zeitabstand zwischen Ausgliederung 

und Ausscheiden nicht mehr erforderlich. 

Versicherungsmathematische Musterberechnungen haben ergeben, dass ab einem 

zeitlichen Abstand zwischen Ausgliederung und Ausscheiden von 20 Jahren auf eine 

Hinzurechnung verzichtet werden kann, da innerhalb dieses Zeitraumes ungefähr eine 

Generation von Leistungsempfängern durchlaufen wird. 

Vor diesem Hintergrund ist die Hinzurechnungsquote _ ü  gemäß §§ 15 

Abs. 5 Satz 4 bzw. 59a Abs. 7 Satz 4 der Satzung wie folgt zu berechnen: 

_ ü = 1 20 12 ; 0 , 

wobei mit Monaten die im Abrechnungsverband zurückgelegten vollen Monate zwischen 

dem Beginn und dem Ende der Mitgliedschaft des aus dem ausgegliederten Bereich 

hervorgegangenen Mitglieds bezeichnet werden. 

Bei einem Ausscheiden des aus dem ausgegliederten Bereich hervorgegangenen 

Mitglieds werden diesem in der vorliegenden Fallkonstellation also alle Anwartschaften 

und Ansprüche aufgrund früherer Pflichtversicherungen, die dem ausgliedernden 

Mitglied bezogen auf den Zeitpunkt der Ausgliederung zuzuordnen sind, nach 
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Multiplikation mit _ ü  pauschal hinzugerechnet. Für die Höhe der 

Anwartschaften und Ansprüche kann die Kasse Durchschnittsbeträge ermitteln. 

Im Falle eines Ausgleichsbetrages als Einmalbetrag bei Ausscheiden aus dem 

Abrechnungsverband I gem. § 15a oder dem Finanziellen Ausgleich bei Ausscheiden aus 

dem Abrechnungsverband II gem. § 59a werden die hinzugerechneten Verpflichtungen 

mit dem Barwert zum Zeitpunkt der Ausgliederung mit den zu diesem Zeitpunkt 

maßgeblichen Berechnungsparametern angesetzt. 

 

(9) Die Absätze (7) und (8) gelten entsprechend, wenn das ausgeschiedene Mitglied während 

der Dauer der bestehenden Mitgliedschaft Pflichtversicherte von einem anderen Mitglied 

des Abrechnungsverbandes im Wege der Ausgliederung übernommen hat. 

B. Erforderliche Bestandsdaten nach §§ 15a Abs. 5, 59a Abs. 3 der Satzung 

Die Berechnungen erfolgen jeweils auf Grundlage der Bestandsdaten der Kasse (im 

Folgenden: Bestandsdaten). 

Die Bestandsdaten umfassen 

 das Geburtsdatum und daraus abgeleitet das versicherungstechnische Alter zum 

Bewertungsstichtag, 

 das Geschlecht (männlich, weiblich, divers2), 

 den Status (Aktive/r; Altersrentner/in, Erwerbsminderungsrentner/in; Witwe/r, 
Waise), 

 die Anwartschaft in Versorgungspunkten bei Versicherten bzw. die Monatsrente (in 

€) bei Rentnern und 

 die Versicherungsnummer. 

C. Berechnungsparameter und Formelwerk der Barwertfaktoren 

Im Folgenden werden die aktuellen Berechnungsparameter und das Formelwerk zur Herleitung 

der Barwertfaktorentabellen nach § 15a Abs. 3 und § 59b Abs. 4 der Satzung beschrieben, die 

                                              
2 Da für das Geschlechtsmerkmal „divers“ keine hinreichende Datenbasis zur Ableitung eigener 

Barwertfaktoren vorhanden ist, wird zur Ermittlung des Barwerts auf die Barwertfaktoren für das 
weibliche Geschlecht zurückgegriffen. 
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im Zusammenhang mit der Bestimmung eines finanziellen Ausgleichs nach § 15a Abs. 2 und 

3 und § 59b Abs. 3 und 4 der Satzung festzulegen sind.  

Falls die Beendigung der Mitgliedschaft vor dem Inkrafttreten dieser 

Durchführungsvorschriften (01.01.2024) liegt, kommen in Übereinstimmung mit § 79 der 

Satzung abweichend die in Abschnitt D aufgeführten Berechnungsparameter zum Ansatz. 

I. Rechnungszins  

Als Rechnungszins ist eine Verzinsung in Höhe des in der Deckungsrückstellungsverordnung 

festgelegten Höchstzinssatzes zugrunde zu legen, jedoch höchstens 2,75 v.H.  

II. Biometrie  
(1) Hinsichtlich der Wahl der biometrischen Rechnungsgrundlagen wird auf in der 

betrieblichen Altersversorgung allgemein anerkannte Tafelwerke zurückgegriffen. Im 

vorliegenden Fall handelt es sich um die Heubeck-Richttafeln 2018G, die als sogenannte 

Generationentafeln ausgestaltet sind.  

(2) Es wird eine modifizierte Fassung der Heubeck-Richttafeln mit entsprechenden 

Anpassungen angewendet, die den kassenspezifischen Verhältnissen entspricht. Die 

Modifikationen sind: 

 Generationenverschiebung der in Abs. 1 Satz 2 genannten Richttafeln (in Jahren). 

Mit der Wahl einer Generationenverschiebung um X Jahre wird das Geburtsjahr 

der Versicherten und Rentner rechnerisch um X Jahre erhöht, was bedeutet, dass 

sich der vorliegende Bestand bezogen auf die erwartete, künftige Entwicklung der 

Sterblichkeiten (Projektion) so verhält, wie man es bei Ansatz ohne eine 
entsprechende Modifikation bzw. Verschiebung erst in X Jahren erwartet hätte. 

 Anpassung der standardmäßigen biometrischen Grundwerte der in Abs. 1 Satz 2 

genannten Richttafeln zur Invalidisierungswahrscheinlichkeit, indem letztere durch 

Multiplikation mit einem einheitlichen Faktor pauschal erhöht oder vermindert 

werden. 

(3) Für die Bestimmung des finanziellen Ausgleichs bei Beendigung einer Mitgliedschaft ist 

jeweils der biometrische Ansatz maßgeblich, der insoweit auch für die Überprüfung der 

Höhe des Finanzierungssatzes gemäß § 60 bzw. § 60a der Satzung verwendet wurde und 
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der die beobachteten kassenspezifischen Verhältnisse in geeigneter Weise abzubilden 

vermag.  

(4) Der zugrunde gelegte biometrische Ansatz wird durch den Verantwortlichen Aktuar 

jährlich auf seine Angemessenheit hin überprüft. Stellt der Verantwortliche Aktuar fest, 

dass der verwendete biometrische Ansatz die beobachteten kassenspezifischen 

Verhältnisse nicht bzw. nicht mehr angemessen abbildet, wird er bei der nächsten 

Überprüfung der Höhe des Finanzierungssatzes gemäß § 60 bzw. § 60a der Satzung dem 

Kassenausschuss entsprechende Anpassungen vorschlagen. Diese werden – nach 

entsprechender Beschlussfassung durch den Kassenausschuss – mit Beginn des neuen 

Deckungsabschnitts dann auch für die Bestimmung des finanziellen Ausgleichs bei 
Beendigung einer Mitgliedschaft wirksam. 

(5) Derzeit werden als biometrische Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G von Klaus 

Heubeck mit folgenden Modifikationen verwendet: 

 Eine Bestandsauswertung zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen den 

rechnungsmäßigen und tatsächlichen Todesfällen der Richttafeln 2018 G. Daher 

wird keine Generationenverschiebung angesetzt.  

 Die Invalidisierungswahrscheinlichkeiten (ix) der Richttafeln 2018 G werden durch 

Multiplikation mit dem einheitlichen Faktor 50 % pauschal um 1 - 0,5 vermindert. 3 

(6) Die Heubeck-Richttafeln unterscheiden im Hinblick auf den Eintritt des vorzeitigen 

Versicherungsfalls wegen Erwerbsminderung nicht zwischen teilweiser und voller 

Erwerbsminderung. Daher wird bei den entsprechenden Ausscheidewahrscheinlichke ite n 

stets auf den Bezug einer Rente wegen voller Erwerbsminderung abgestellt. 

(7) Darüber hinaus sehen die Heubeck-Richttafeln keine expliziten Wahrscheinlichkeiten für 

den Eintritt von Waisenrente vor. Die Anwartschaft auf Waisenrente wird daher durch 

einen pauschalen Zuschlag in Höhe von 5 v. H. auf die zukünftig erwarteten Witwen-

/Witwerrentenanwartschaften für diejenigen Versicherten und Rentner berücksichtigt, die 

zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft noch nicht das Renteneintrittsalter 

gemäß Abschnitt III erreicht haben. 

                                              
3 Die Modifikation der Invalidisierungswahrscheinlichkeiten findet unter Berücksichtigung der 

Konsistenzgleichungen auf der Basistafel statt. Aus der Basistafel werden für jeden einzelnen Jahrgang 
unter Berücksichtigung der Konsistenzgleichungen Generationstafeln erzeugt. 
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III. Renteneintrittsalter und versicherungsmathematische Kürzungen 

(1) Als rechnungsgemäßes Renteneintrittsalter wird die Vollendung des 65. Lebensjahres 

unterstellt. 

(2) Die bei Renteneintritt mit Vollendung des 65. Lebensjahres erwartete Altersrente wird 

abhängig vom Geburtsjahr des Rentners in Pauschalierung der nach § 77 SGB VI im 

Leistungsrecht vorgesehenen Faktoren wie folgt gekürzt:  

 Für Geburtsjahrgänge ab 1962 (unterstellte Regelaltersgrenze: 67 Jahre) Kürzung 

um 7,2 v. H., 

 für Geburtsjahrgänge von 1953 bis 1961 (unterstellte Regelaltersgrenze: 66 Jahre) 

Kürzung um 3,6 v. H.,  

 für Geburtsjahrgänge bis 1952 (unterstellte Regelaltersgrenze: 65 Jahre) keine 

Kürzung. 

 Diese Kürzungen werden vor Anwendung noch weiter modifiziert. Dadurch wird 

berücksichtigt, dass erfahrungsgemäß ein Teil der Aktiven als besonders langjährig 

Versicherte in Rente gehen und somit deren Rentenanspruch keine Abschläge 

erfahren. Bei der RZVK lag dieser Anteil in den vergangenen Jahren bei etwa 50%, 

so dass obige Abschläge entsprechend nur zu 50% angesetzt werden. 

(3) Vor Erreichen des rechnungsgemäßen Renteneintrittsalters nach Absatz (1) in diesem 

Abschnitt werden bei der Barwertermittlung nur die Versicherungsfälle 

Erwerbsminderung bzw. Tod (Hinterbliebenenrente) berücksichtigt. Die Kürzung der 

dann erwarteten Rentenansprüche wegen vorzeitiger Inanspruchnahme wird abhängig 

vom Geburtsjahr entsprechend den Regelungen in der gesetzlichen Rentenversicherung 

vorgenommen. Vereinfachend wird dabei für Geburtsjahrgänge mit gleichem gerundeten 

Pensionierungsalter von einer jeweils identischen Kürzung ausgegangen. 

(4) Daraus ergeben sich im Einzelnen folgende Kürzungsfaktoren: 

Alter  bei Eintritt 

des 

Versorgungsfalls 

Geburtsjahrgänge 

bis 1952 

Geburtsjahrgänge 

von 1953 bis 1961 

Geburtsjahrgänge 

ab 1962 

60 10,8 % 10,8 % 10,8 % 
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= 61   7,2 % 10,8 % 10,8 % = 62   3,6 %   7,2 % 10,8 % = 63    0,0 %   3,6 %   7,2 % = 64    0,0 %   0,0 %   3,6 % = 65    0,0 %   3,6 %   7,2 % 

Versicherte, die zum Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft das 

Renteneintrittsalter von 65 Jahren bereits vollendet haben, werden so in Ansatz gebracht, 

als würden sie am Tag nach Beendigung der Mitgliedschaft erstmalig Altersrente in 

Anspruch nehmen. 

IV. Dynamisierung 

Die jährliche Anpassung der laufenden Leistungen um 1 v. H. (§ 37 der Satzung) ist 

verbindlicher Teil der Versorgungszusage und wird dem entsprechend bei der Ermittlung des 

finanziellen Ausgleichs berücksichtigt. 

V. Sonstige Anpassungen 

(1) Anwartschaften auf Witwen-/Witwerrente werden in Abhängigkeit vom Geburtsjahrgang 

der Versicherten und Rentner in Höhe von 55 v. H. (für Geburtsjahrgänge ab 1962) bzw. 

60 v. H. (für Geburtsjahrgänge bis 1961) berücksichtigt.  

(2) Bei laufenden Leistungen an Waisen wird unterstellt, dass  

 die Leistungszahlung nicht aufgrund biometrischer Ereignisse vorzeitig endet, 

 die Leistung für noch nicht volljährige Waisen bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahres und  

 die Leistung für 18-jährige und ältere Waisen noch für ein weiteres Jahr, maximal 
bis zum 25. Lebensjahr, gezahlt wird. 

(3) Folgende leistungsbestimmende Faktoren, die sich auf die Höhe der zukünftigen 

Zahlungen unmittelbar auswirken, werden bei der Barwertermittlung nicht 

berücksichtigt:  

 Bezug der gesetzlichen Altersrente als Teilrente (§ 39 Abs. 1 der Satzung), 
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 Kürzungen der teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente wegen 

Hinzuverdienst (§ 39 Abs. 2 der Satzung), 

 Ruhen der Rente gemäß § 39 der Satzung (§§ 15a Abs. 1 Satz 2 Buchstabe a, 59b 

Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a der Satzung), 

 Möglichkeit der Umwandlung einer teilweisen Erwerbsminderungsrente in eine 

volle Erwerbsminderungsrente und umgekehrt,  

 Möglichkeit des Erlöschens einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderungsrente 

wegen Reaktivierung, 

 Möglichkeit des Erlöschens einer Hinterbliebenenrente wegen Wiederverheiratung. 

VI. Bestimmung des maßgeblichen Geburtsjahres 

Es werden jeweils Barwertfaktoren mit Gültigkeit für ein Kalenderjahr erzeugt, die nur von 

Geschlecht, Status und versicherungstechnischem Alter abhängen. 

Bei der Erzeugung dieser Barwertfaktoren ist für die Generationensterbetafeln, die Höhe der 

Hinterbliebenenrentenanwartschaft und die Höhe der versicherungsmathematischen Abschläge 

eine Annahme über den zum versicherungstechnischen Alter korrespondierenden 

Geburtsjahrgang zu treffen. 

Der für die Berechnung der Barwertfaktoren maßgebliche Geburtsjahrgang für die 

Generationensterbetafeln, die Höhe der Hinterbliebenenrentenanwartschaft und die Höhe der 

versicherungsmathematischen Abschläge wird als Differenz aus dem Kalenderjahr der 

Gültigkeit der Barwertfaktoren abzüglich des jeweiligen versicherungstechnischen Alters 

angesetzt. 

VII. Formelwerk  

(1) Im Hinblick auf die versicherungsmathematische Bewertung der 

Versorgungsverpflichtungen wird das zugrundeliegende Leistungsrecht in ein 
entsprechendes Formelwerk übertragen.  

(2) In dem Textband zu den Richttafeln sind standardmäßige Kommutationswerte ,   

und und Standardbarwerte , , , ,  und  definiert und können mit dem 

von der Heubeck-Richttafel-GmbH als Herausgeber der Richttafeln erstellten Programm 

HEURIKA 3 (für Richttafeln 2005 G) und HEURIKA 4 (für Richttafeln 2018 G) erzeugt 
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werden. Zur rein technischen Berücksichtigung der jährlichen Rentenanpassung von 

1,0 % werden die Barwerte mit dem wie folgt definierten Rechnungszins i‘ berechnet, 

wobei i der Rechnungszins gemäß Abschnitt C.I. ist. 

= 1 +1,01 1 

Die bei einer monatlichen Zahlungsweise relevanten Barwerte ( ) , ( )  und ( )  

ergeben sich aus den Barwerten für eine jährliche Zahlungsweise ,  und   wie 

folgt: 

( ) = ( , 12) (12)1,01  

( ) = ( , 12) (12)1,01  

( ) = ( , 12) (12)1,01  

mit 

( , , 12) = 112 12 +12 +  

und ( , 12) = 1 +12 12 +  

Die Barwerte ( ) , ( )  und ( )  können auch unmittelbar mittels HEURIKA 3/4 

berechnet werden. 

Hiermit können bezogen auf das konkrete Leistungsrecht der Zusatzversorgung von 

Geschlecht, Geburtsjahrgang, Alter und Status (Aktive/r, Altersrentner/in, 

Erwerbsminderungsrentner/in, Witwe/r, Waise) abhängige Barwertfaktoren ermittelt 

werden.  

(3) Die Darstellung der Formeln erfolgt für männliche Versicherte. Die entsprechende 

Formel für weibliche Versicherte erhält man durch Ersetzen von   durch . 

a) Aktiver/Aktive 
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Die Anwartschaft auf Altersrente zur Regelaltersgrenze  ist 

normiert auf eine Jahresrente in Höhe von 1 Euro. Die Größe Kürzungsfaktorx 

ergibt sich aus Abschnitt 3, V.   

 sei das versicherungstechnische Alter des Versicherten  

65 

bzw. +  

sei für +  = 65 die Höhe der Altersrente 65  bzw. die Höhe der im 

Alter +  maßgebenden Rente bei Erwerbsminderung4 + : 

65 = (1 ü ,65) 

+ = (1 ü , + ) 

+  sei die im Alter +  aus der Rentenanwartschaft +  abgeleitete 

Witwen-/Witwerrentenanwartschaft: 

+ = + 55 %, für Geburtsjahrgänge ab 196260 %, für Geburtsjahrgänge bis 1961  (1 + 5 %), für x < 651               , für x 65  

Dann ergibt sich der Barwertfaktor  für einen -jährigen Anwärter aus der 

Formel: 

= 1 + + + + + + 65 ( 65 (12) 65 + 65 65 )64
=0  

a) Ansprüche aus eigener Versicherung 

Mit  als Jahresrente in Höhe von 1 Euro an einen Versicherten des Alters  

und  als der daraus abgeleiteten Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente ergibt 

sich 

 für Empfänger einer Rente wegen Erwerbsminderung  = (12) +  

 für Empfänger einer Altersrente = (12) +  

mit = 55 %, für Geburtsjahrgänge ab 196260 %, für Geburtsjahrgänge bis 1961 (1 + 5 %), für x < 651               , für x 65 . 

                                              
4 ohne Berücksichtigung von Zurechnungszeiten 
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b) Ansprüche von Hinterbliebenen 

Mit  als Jahresrente in Höhe von 1 Euro an einen Hinterbliebenen des Alters 

 ergibt sich 

 für Empfänger einer Witwen-/Witwerrente 

 = (12)   

 für Empfänger einer Waisenrente des Alters x  18 

 = ; 1  mit =  ={18 ; 1},, falls i‘=0 

 für Empfänger einer Waisenrente des Alters 18 < x 25 

 =  
 für Empfänger einer Waisenrente des Alters > 25: 

 = 0.  

D. Zu früheren Stichtagen maßgebliche Berechnungsparameter (§ 79 Abs. 1 Buchstabe 

a der Satzung) 

Falls die Beendigung der Mitgliedschaft vor dem Inkrafttreten dieser 

Durchführungsvorschriften (01. 01 2024) liegt, kommen in Übereinstimmung mit § 79 der 

Satzung abweichend die im Folgenden aufgeführten Berechnungsparameter zum Ansatz: 

gültig ab 01.01.2002 05.10.2004 01.01.2008 07.06.2013 28.05.2015 13.06.2019 
gültig bis 04.10.2004 31.12.2007 06.06.2013 27.05.2015 12.06.2019 31.12.2023 

I. 
Rechnungszins 5,25% 

Für den Stichtag jeweils maßgeblicher in der 
Deckungsrückstellungsverordnung festgelegter Höchstzinssatz, jedoch 

höchstens 2,75 % (entspricht aktuellen Berechnungsparametern) 

II. 
Biometrie RT 1998 ohne Modifikation RT 2005G ohne 

Modifikation 

entspricht 
aktuellen 

Berechnung
sparametern 

RT 2005G 
mit 4 Jahre 

Genera-
tionenver-
schiebung 
und 50 % ix 

III. 
Renteneintritts- 
alter und 
versicherungs- 
mathematische 
Kürzung 

rechnungsmäßiges 
Renteneintrittsalter 

= 
Regelaltersgrenze 

= 
65 Jahre 

 
Kürzung bei Eintritt des 

Versorgungsfalls vor Alter 65 
auf Alter 65 bezogen (wie 

entspricht aktuellen Berechnungsparametern, jedoch ohne 
Ansatz für besonders langjährig Versicherte 
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aktuell für Geburtsjahrgänge 
bis 1952) 

IV. 
Dynamisierung 

2,5% 
(allg. 

Dynamik für 
Anwart-

schafts- und 
Leistungs-

phase) 

kein 
Ansatz 

1,00% 
(nur Rentendynamik, entspricht aktuellen  

Berechnungsparametern) 

V. 
Sonstige 
Anpassungen 

entspricht aktuellen Berechnungsparametern 

VI. 
Bestimmung des 
maßgeblichen 
Geburtsjahr- 
gangs 

Geburtsjahr bei Ansatz einer Periodentafel 
(hier: RT 1998) ohne Relevanz 

Ansatz Geburtsjahr wie 
gemeldet, d.h. ohne 

pauschalierende Vereinfachung 

Geburtsjahr 
mittels 

pauschalie-
render 
Verein-
fachung 

nach 
Abschnitt 

C.VI. 
(entspricht 
aktuellen 
Berech-
nungs-

parametern) 
VII. 
Formelwerk Formelwerk der Richttafeln 1998 Formelwerk der Richttafeln 2005G 

 
Köln, den 14. Juli 2023 
 

Rheinische Versorgungskassen 
Die Leiterin der Kassen 

U l r i k e  L u b e k 
 

– GV. NRW. 2023 S. 452
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Zwölfte Verordnung zur Änderung 
der Eingruppierungsverordnung 

Vom 27. Juni 2023

Auf Grund des § 23 Absatz 3 des Landesbesoldungsgeset-
zes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), der 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. April 2020 (GV. NRW. 
S.  284) eingefügt worden ist, verordnet das Ministerium 
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung im 
Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen: 

Artikel 1

§ 7 Absatz 1 der Eingruppierungsverordnung vom 9. Februar 
1979 (GV. NRW. S. 97), die zuletzt durch Verordnung vom 
21. September 2022 (GV. NRW. S.  958) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Eingruppierung der Ämter nach den §§  2 
und 3 ist die jeweils aktuelle vom Landesbetrieb Infor-
mation und Technik Nordrhein-Westfalen veröffentlichte 
Einwohnerzahl maßgebend. Änderungen der Eingrup-
pierungen aufgrund eines Anstiegs der Einwohnerzahl 
erfolgen zum 1. Januar des darauffolgenden Jahres auf 
der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten 
Einwohnerzahlen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in 
Kraft. Änderungen der Eingruppierungen auf der 
Grundlage der aktuell veröffentlichten Einwohnerzahlen 
können für das Jahr 2023 erstmals ab dem Tag nach In-
krafttreten dieser Verordnung erfolgen.

Düsseldorf, den 27. Juni 2023

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Finanzen 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Marcus  O p t e n d r e n k

– GV. NRW. 2023 S. 486
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Verordnung über den Zeitpunkt der Einführung 
der elektronischen Aktenführung in gerichtlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Straf- und Bußgeld-

verfahren im Land Nordrhein-Westfalen
(eAkten-Einführungszeitpunktverordnung Straf- 

und Bußgeldverfahren – eAktEVO StrafOWi)

Vom 3. Juli 2023

Auf Grund des § 32 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Strafpro-
zeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), der durch Artikel 1 
Nummer  2 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I 
S.  2208) eingefügt worden ist, sowie auf Grund des 
§ 110 a Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19.  Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), der durch Artikel  8 
Nummer  13 des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl.  I 
S.  2208) neu gefasst worden ist, jeweils in Verbindung 
mit § 1 der Verordnung über die Ermächtigung des Mi-
nisteriums der Justiz zum Erlass von Rechtsverordnun-
gen zur elektronischen Aktenführung in Ordnungswid-
rigkeitsverfahren, Strafverfahren und Strafvollzugsver-
fahren vom 10. März 2020 (GV. NRW. S. 182), verordnet 
das Ministerium der Justiz:

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Bei den in der Anlage bezeichneten Gerichten und 
Staatsanwaltschaften werden die Akten in den durch 
Verwaltungsvorschrift bekannt zu machenden Verfahren 
elektronisch geführt. Die Bekanntmachung erfolgt durch 
Allgemeine Verfügung im Justizministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen. Akten, die ab dem in der 
Allgemeinen Verfügung angegebenen Datum neu ange-
legt werden, werden im Ganzen elektronisch geführt. 
Akten, die zum angegebenen Datum bereits in Papier-
form angelegt sind, werden im Ganzen in Papierform 
 geführt. 

(2) Bei Abgabe eines Verfahrens mit elektronisch geführ-
ter Akte in eine Abteilung, welche die Akten in Papier-
form führt, muss die elektronische Akte ausgedruckt und 
in Papierform fortgeführt werden. Satz  1 gilt entspre-
chend bei Verbindung eines Verfahrens mit elektronisch 
geführter Akte mit einem Verfahren, dessen Akte in 
 Papierform geführt wird, unabhängig davon, welches 
Verfahren führend ist.

(3) Sofern die Rechtsmittel- oder die Beschwerdeinstanz 
die Akten elektronisch führt, werden die in der Vorin-
stanz oder bei der Staatsanwaltschaft in Papierform an-
gelegten Akten elektronisch weitergeführt. Nach Rück-
sendung der Akten erfolgt die Aktenführung in der Vor-
instanz oder bei der Staatsanwaltschaft unverändert 
nach Maßgabe des Absatzes 1. Sind aufgrund einer ge-
setzlichen Vorschrift zwei Dokumente untrennbar mitei-
nander zu verbinden, hat die Verbindung in Papierform 
zu erfolgen, wenn nicht beide Dokumente Teil der elek-
tronischen Akte sind.

§ 2
Führung elektronischer Akten

Für die Führung der Akten gelten die eAkten-Verord-
nung Bußgeldverfahren Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten vom 19. August 2020 (GV. NRW. S.  760) sowie die 
eAkten-Verordnung Strafverfahren vom 19. August 2020 
(GV. NRW. S. 761) in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die eAkten-Einführungszeit-
punktverordnung Straf- und Bußgeldverfahren vom 
19. Januar 2021 (GV. NRW. S. 130), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 8. Mai 2023 (GV. NRW. S.  257) geändert 
worden ist, außer Kraft. 

Düsseldorf, den 3. Juli 2023

Für den Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

die Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, 
Gleichstellung, Flucht 

und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen

Josefi ne  P a u l
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